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Konsequenzen der Lauterbach’schen Attacke auf MVZ 
 

Da Aufmerksamkeit eine der wichtigsten Währungen des Onlinezeitalters ist, hat Minister Lauterbach mit sei-
nem ungewöhnlichen BILD-Interview am Weihnachtsabend PR-mäßig vieles richtig gemacht. Jedenfalls haben 
ausgesprochen viele Medien eine Sekundärberichterstattung veranlasst – natürlich auch bezüglich der explizi-
ten Aussagen, die er dabei zu 'Investoren, die mit maximaler Profitgier Arztpraxen kaufen,' getätigt hat. 
( ~ BMVZ-Analyse vom 30.12.2022 | ~ BMVZ.Meinung v. 28.12.2022). Knapp vier Wochen später hat sich die Lage 
wieder etwas beruhigt, allerdings ist das Thema 'MVZ' längst nicht in der Versenkung verschwunden. Das Mi-
nisterwort hat vielmehr eine Spirale zahlreicher weiterer Wortmeldungen – sowohl pro wie kontra - in Gang 
gesetzt: Ausgang derzeit offen. Hervorzuheben ist das von der Bundesärztekammer vorgestellte 26-seitige Pa-
pier mit Regulierungswünschen (~ Pressemeldung der BÄK v. 13.01.2023) – das jedoch bereits seit Anfang De-
zember 2022 bekannt ist, also nur scheinbar eine Reaktion auf Lauterbach's Ankündigungen ist. Man könnte 
vermuten, dass die BÄK den starken Scheinwerfer, den Lauterbach auf die MVZ-Frage gelenkt hatte, durch ein 
öffentliches Wiederaufwärmen einfach für sich ausnutzen wollten. Was geklappt hat, denn auch der BÄK-Re-
port erhielt viel sekundäre Berichterstattung. Diese zog wiederum zahlreiche Reaktionen nach sich, von denen 
vor allem die des MEDI-Verbundes erwähnenswert ist, da sie sich gegen die BÄK-Vorschläge, die Fachgleichheit 
zurückzunehmen und die MVZ-Trägereigenschaft zu regionalisieren, wendet. 

 
Insgesamt erlauben diese Schlaglichter auf die MVZ Debatte der letzten vier Wochen folgende Schlussfolgerun-
gen: 1) Wem es noch nicht klar war: Das MVZ-Thema polarisiert und lebt mehr von Emotionen als von Fakten. 
2) Es fällt auf, wer sich aktuell nicht zu Wort gemeldet hat, darunter KBV und KZBV aber auch die Gesundheits-
ministerkonferenz, die ja an eigenen Regulierungsvorschlägen arbeitet. 3) Die harschen Angriffe erzeugen teils 
unerwartete Reaktionen, wie das MEDI-Papier zeigt, aber auch die Stellungnahme der Stiftung Patienschutz (~ 
mehr zu), die von der Augsburger Allgemeinen wiedergegeben wurde. Patientenlobbyist Eugen Brysch erklärt 
hier, dass es "Patientinnen und Patienten … vollkommen egal [sei], wer Investor eines medizinischen Angebots 
ist." Für die Betroffenen seien nämlich ausschließlich die Öffnungszeiten, gute Erreichbarkeit und Qualität ent-
scheidend. „Allein eine inhabergeführte Praxis ist dafür keine Garantie." Wie wahr! 4) Aus keiner der Meldungen 
lässt sich eine belastbare Aussage ableiten, wann oder mit welchen Inhalten das BMG nun tatsächlich einen 
Regulierungsvorschlag vorlegen wird. Dazu passt, dass sich das BMG in der am 09.01.2023 veröffentlichten Ant-
wort auf die kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag zu MVZ (~ Bundestagsarchiv  v. 5.12.2022) 
höchst bedeckt hält, aber erklärt, das Ziel zu verfolgen, "das bestehende Spannungsverhältnis zwischen einer 
ausgeprägten Renditeorientierung und den ihr übergeordneten Versorgungszielen" auflösen zu wollen. Konkret 
unkonkret wird weiter mitgeteilt: "Das BMG beabsichtigt, einen Vorschlag zur weiteren Regulierung von MVZ zu 
erarbeiten. Die nähere Ausgestaltung des Regelungsvorschlags wird derzeit geprüft." 

 

Augsburger Allgemeine v. 11.01.2023 
Lauterbach will Investoren ausbremsen und bekommt Kritik von Opposition 

 

ÄrzteZeitung v. 18.01.2023 
Kritik an BÄK: MEDI will Fachgleichheit und Überregionalität nicht aufgeben 

 

Bundestagsdrucksache 20/5166 v. 09.01.2023 (Antwort auf Bdrs. 20/4778) 
Auswirkungen investorengetragener MVZ auf das Gesundheitssystem in Deutschland (PDF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/2022/12/30/praxis-kompakt-sonderausgabe-was-zum-jahreswechsel-2022-23/#politikum
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/2022/12/28/bmvz-meinung/
https://www.bundesaerztekammer.de/presse/aktuelles/detail/baek-einfluss-von-finanzinvestoren-bei-mvz-begrenzen
https://www.stiftung-patientenschutz.de/
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-925118
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-925118
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/gesundheitspolitik-lauterbach-will-finanzinvestoren-ausbremsen-und-bekommt-kritik-von-der-opposition-id65120201.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/MVZ-Regulierung-MEDI-will-Fachgleichheit-und-Ueberregionalitaet-nicht-aufgeben-435856.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/051/2005166.pdf
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Glaskugel 'MVZ-Gesetzgebung' 
 

Die Rubrik ist ja quasi ein Dauerbrenner in unseren regelmäßigen Nachrichten-Updates. Allerdings gibt es der-
zeit nicht allzu viel Neues zu erzählen. Eher bewegt sich die MVZ-Debatte in der erwarteten Dauerschleife. Mitte 
Januar (~ zur Ausgabe der KW3) haben wir diesbezüglich konstatiert: "Knapp vier Wochen [nach dem Lauter-
bach-Interview] hat sich die Lage wieder etwas beruhigt, allerdings ist das Thema 'MVZ' längst nicht in der Ver-
senkung verschwunden. Das Ministerwort hat vielmehr eine Spirale zahlreicher weiterer Wortmeldungen – sowohl 
pro wie kontra – in Gang gesetzt: Ausgang derzeit offen." Diese Ansage gilt letztlich – zehn Wochen nach dem 
Interview – immer noch. 

 
Erwähnenswert ist seit dem vor allem die Aktion des Bundesverband der Betreiber von MVZ (BBMV) und des 
Laborverbands ALM, die am 15. Februar in einer Pressekonferenz ein 'Memorandum zur Rolle von MVZ in der 
ambulanten medizinischen Versorgung' vorgestellt haben – verbunden mit der Frage: 'Besteht regulatorischer 
Handlungsbedarf?' (~ mehr Informationen). Fokus der Studienautoren wie der auftraggebenden Verbände 
war – wenig überraschend – dass regulatorische Eingriffe nicht nur rechtlich fragwürdig, sondern auch unnö-
tig seien, da MVZ mit nicht-ärztlichen Kapitalgebern gerade auch im ländlichen Raum zahlreiche Chancen 
böten. Mit Zahlen und harten Fakten zur Versorgungsrelevanz der MVZ mit Investorenbezug kann dieses Me-
morandum allerdings auch nicht aufwarten. Insofern fasst es zwar eine wichtige Seite der aktuellen Debatten 
noch einmal pointiert und gut lesbar zusammen, bietet letztlich aber wenig neue Erkenntnis. 

 
Was darüber hinaus der Blick in die Glaskugel zur MVZ-Gesetzgebung betrifft, lässt sich wie folgt in aller Kürze 
zusammenfassen: 1) Verbindliche Aussagen lassen sich derzeit weder zum Zeitpunkt noch zu den Inhalten der 
von Lauterbach angekündigten 'Regelungen zu Zulassung, Gründung, Betrieb und Transparenz von MVZ' treffen. 
2) Rechtlich am ehesten durchsetzbar scheinen Beschränkungen, die an der Regionalisierung der Gründerei-
genschaft ansetzen, oder die regionale MVZ-Quoten verankern wollen. Darüber hinaus werden verstärkt sekun-
däre Regeln diskutiert – wie Prüfung der Breite der Versorgungsleistungen (gegen 'Rosinenpickerei') oder die 
Stärkung der Ärztlichen Leitung (zur Stärkung der Unabhängigkeit vom Träger). 3) Es ist tatsächlich davon aus-
zugehen, dass aktuell auch im BMG keine abschließende Meinung zur MVZ-Regulation vorliegt – auch nicht 
dazu, welche Entwicklungen überhaupt als problematisch angesehen werden sollen. Die am 24. Dezember ge-
äußerte Ministermeinung muss insoweit als Einzeläußerung, die nicht mit den Koalitionspartner abgestimmt 
war, bewertet werden. 4) Obwohl bereits zwei Jahre alt, ist davon auszugehen, dass das sogenannte MVZ-Gut-
achten des BMG, das von Jens Spahn beauftragt worden war, inhaltlich weiterhin eine relevante Rolle als Maß-
stab und Korrektiv spielen wird (~ Zusammenfassung der Inhalte | PDF - 8 Seiten). Die Hausarzt.Digital-Redak-
tion, die für gewöhnlich gut unterrichtet ist, hat Ende Januar folgende Einschätzung abgegeben, die wir voll-
umfänglich teilen: "Auch für das Versorgungsgesetz II liegen bislang nur lose zusammengestellte Themen vor. 
Fest steht jedoch, dass hierunter neue Regelungen für (i)MVZ zu finden sein werden. Ein Referentenentwurf wird 
frühestens im Sommer erwartet." 

 

Hausarzt.Digital v. 27.01.2023 
Ein Blick auf Lauterbachs To-do-Liste 

 

Handelsblatt v. 15.02.2023 
Gutachten warnt vor Folgen von Lauterbach-Gesetz gegen Investoren 

 

DocCheck v. 15.02.2023 
MVZ-Investoren: Heuschrecken oder Heilsbringer? 

 
 
  

https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/aktuelles/praxis-kompakt/praxisorganisation-kompakt-archiv/#2023-kw-03
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/aktuelles/praxis-kompakt/praxisorganisation-kompakt-archiv/#2023-kw-03
https://www.alm-ev.de/memorandum-mvz-unabhaengig-von-interessen-der-kapitalgeber/
https://www.bmvz.de/2021/06/10/wie-entwickelt-sich-der-rechtsrahmen-fuer-mvz-einordnung-der-aktuellen-debatten/#rechtsrahmen
https://www.hausarzt.digital/politik/ein-blick-auf-lauterbachs-to-do-liste-121808.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/arztpraxen-gutachten-warnt-vor-folgen-von-lauterbach-gesetz-gegen-investoren/28983656.html
https://www.doccheck.com/de/detail/articles/41932-mvz-investoren-heuschrecken-oder-heilsbringer
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Meinungsallianzen gegen Lebensentwürfe: Der BMVZ im Interview 
 

In einem ausführlichen Interview, das am 17. Februar in der gedruckten ÄrzteZeitung veröffentlicht wurde, 
nehmen der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes MVZ Dr. Velling und die Geschäftsführerin Susanne 
Müller Stellung zur fehlgeleiteten und aktuell aufgeheizten MVZ-Debatte sowie zu grundsätzlichen Fragen ko-
operativer Strukturen in einem sich unweigerlich wandelnden Gesundheitswesen. Das Interview geht selbstre-
dend auf die aktuelle Debatte zur erneuten Reglementierung der MVZ ein, wobei Frau Müller feststellt, dass 
diese von „einer Art sich gegenseitig bestärkender Meinungsallianz“ vorangetrieben werde. Einige Forderungen, 
die daraus hervorgehen, wie die Beschilderung von MVZ als „MVZ“ seien unproblematisch, bzw. sogar stüt-
zenswert, andere wiederum redundant, oder gar vollends fehlgeleitet. 

 
Dr. Peter Velling bricht die Ursache des teils wahllos anmutenden Sperrfeuers an Forderungen zur MVZ-Be-
schränkung auf einen konkreten Fakt herunter: „Tatsächlich geht es um Ärzte- und Konkurrenzschutz“. Unge-
achtet der problematischen Folgen, würden beispielsweise, bei der Einführung regionaler Trägerbeschrän-
kungen, die Ursachen der aktuellen Entwicklungen seitens der MVZ-Kritiker ausgeblendet werden, führt Dr. 
Velling weiter aus. Junge Ärztinnen und Ärzte haben andere Lebensentwürfe, zu denen eine Anstellung bes-
ser passt. "Die Vielfalt der Träger betrachte ich dabei als Plus vor allem zum Nutzen der Ärzte: mehr Arbeits-
platzauswahl, mehr Gestaltungsoptionen bei der Berufszufriedenheit. Natürlich können auch niedergelassene 
Praxisinhaber Arbeitgeber für weitere Kollegen sein. Nur gibt es eben nicht genug Vertragsärztinnen und -ärzte, 
die sich diese unternehmerische Verantwortung noch aufbürden wollen." Wer alleinig die Nachfrageseite für 
den Preisanstieg beim Sitzerwerb verantwortlich macht, verkennt klar die Beteiligung der Angebotsseite, 
sprich der abgebenden Ärzte. Ebendarum sehen Dr. Velling und Frau Müller eine gewisse Notwendigkeit, die 
schwindende Nachfrage bei privaten Praxisübernahmen auch durch nichtärztliche MVZ-Träger aufzufangen. 
Grundtenor des Interviews ist zudem die grundlegende Forderung, bitte schön mit gleichem Maße zu messen 
und anzuerkennen, dass MVZ – im Gegensatz zu Einzelpraxen – sich bereits jetzt einem kontinuierlich ge-
wachsenem Reglementierungswahn aussetzen müssen. 

 
ÄrzteZeitung v. 19.02.2023 
Interview mit Dr. Velling und Frau Müller MVZ-Verband: „Wir brauchen einen Qualitätswettbewerb“ 

 

Ärztenachrichtendienst (änd) v. 21.01.2023  
Interview mit Dr. Velling zur MVZ-Regulierung „Warum wird ausschließlich MVZ Rosinenpickerei unterstellt?“ 

 
  

https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/MVZ-Verband-Wir-brauchen-einen-Qualitaetswettbewerb-436623.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/MVZ-Verband-Wir-brauchen-einen-Qualitaetswettbewerb-436623.html
https://www.aend.de/article/221615
https://www.aend.de/article/221615
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Kommunale MVZ-Projekte in Großstädten | 
Ambivalente Haltung der KVen 

 
Das kommunale MVZ wird in aller Regel mit dem ländlichen Raum assoziiert. Aber eigentlich ist es ein generelles 
Instrument, um Ärztefehlverteilung und Versorgungslücken auszugleichen … und die gibt es durchaus auch in 
deutschen Großstädten. So kennen alle drei Stadtstaaten-KVen das Nebeneinander von Unter- und Überver-
sorgung in wohlhabenderen und sozial schwächeren Stadtbezirken. Da verwundert es nicht, dass es in Bremen 
gerade eine linke Gesundheitssenatorin ist, die das innerstädtische MVZ-Projekt derzeit massiv vorantreibt. Die 
KVHB hält sich bedeckt und hat gerade den Aufruf der Senatorin, um anstellungswillige Ärzt:innen zu finden, 
veröffentlicht (~ direkt zu). Allerdings lässt sich der innere Widerstand erahnen, wenn man das ausführliche 
änd-Interview der Bremer KV-Vorstände zum Thema liest: "Einfach einen Arzt aus einer Praxis in Bremen mit 
Steuergeld rauskaufen und dann in einen anderen Stadtteil ins MVZ umsetzen, verbessert in der Versorgung 
nichts und gibt auch keine Perspektive auf eine spätere Praxisübernahme! Das wäre dann schlecht angelegtes 
Steuergeld." 

 
Noch schärfere Reaktionen hatte es vor anderthalb Jahren schon in Hamburg gegeben, als der dortige rot-
grüne Senat Haus- und Kinderärzte über Stadtteilgesundheitszentren anwerben und anstellen wollte (~ KVHH 
lehnt Gesundheitszentren des Senats ab). Bis heute ist dieser politischen Ankündigung auch keine konkrete 
Umsetzung gefolgt – die Hamburger Senatorin musste zugeben, dass sich kaum Ärzte für die Besetzung finden 
lassen. Das lernt aktuell auch deren Bremer Amtskollegin. Bei einer Veranstaltung zeigte sie sich "frustriert da-
von, wie wenig Handhabe sie als Senatorin bei Versorgungsengpässen oder der Verteilung von Arztsitzen inner-
halb der Stadt habe. „Die Wahrheit ist, dass man staatlicherseits da nicht rankommt“, sagte sie. Die Selbstverwal-
tung sei zu sehr ein „closed shop“. (~ Quelle) 

 

Umso interessanter ist es, dass die Stadt Berlin einen komplett anderen Ansatz gewählt hat. Nachdem es auch 
hier bereits vor mehreren Jahren von einzelnen Bezirken angeregte, letztlich aber folgenlose Initiativen zur 
kommunalen MVZ- Gründung gegeben hat (Sommer 2017: Streit um Ärzte in Berlin: Lichtenberg und Neukölln 
wollen eigene Arztpraxen), hat die KV selbst im letzten Jahr begonnen, in den unterversorgten Stadtteilen, KV-
Praxen zu implementieren: www.kvpraxis- berlin.de. Vor Kurzem wurde der zweite Standort im Berliner Osten 
eröffnet, weitere sollen folgen. Fraglich ist natürlich, inwieweit hierbei die Bremer Befürchtung zum Tragen 
kommt, dass nämlich Ärzte 'nur' umverteilt werden. Augenscheinlich gibt es aber zumindest zwischen Senat 
und hauptstädtischer KV derzeit keine Missstimmung. 

 

änd – Ärzenachrichtendienst v. 12.03.2023 
Bremer KV-Vorstand: „Ein kommunales MVZ darf kein Taschenspielertrick werden“ 

 

Pressemitteilung KV Berlin v. 31.01.2023 
KV Berlin eröffnet am 1. Februar zweite Eigeneinrichtung 

 

Ärztezeitung v. 12.10.2021 
Hamburg setzt auf Stadtteil-Gesundheitszentren – sehr zum Missfallen der KV 

 
 
  

https://www.kvhb.de/praxen/nachrichten/detail/bremen-plant-kommunales-mvz
https://www.kvhh.net/de/presse/pressemeldungen/kv-hamburg-lehnt-gesundheitszentren-des-senats-ab.html
https://www.kvhh.net/de/presse/pressemeldungen/kv-hamburg-lehnt-gesundheitszentren-des-senats-ab.html
https://www.kvhh.net/de/presse/pressemeldungen/kv-hamburg-lehnt-gesundheitszentren-des-senats-ab.html
https://www.aend.de/article/222203
https://www.tagesspiegel.de/berlin/lichtenberg-und-neukolln-wollen-eigene-arztpraxen-5255857.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/lichtenberg-und-neukolln-wollen-eigene-arztpraxen-5255857.html
https://www.kvpraxis-berlin.de/
https://www.kvpraxis-berlin.de/
https://www.aend.de/article/222275
https://www.kvberlin.de/die-kv-berlin/pressemitteilungen/detailansicht/pm230131
https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Hamburg-setzt-auf-Stadtteil-Gesundheitszentren-423558.html
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Die GMK im Wiederholungsmodus | 
Länderminister fordern strenge MVZ-Regulierung 

 
Am 27. März haben die sechszehn Landesgesundheitsminister in einer Videoschalte u.a. beschlossen, dass 
ambulante Versorgungszentren im Kontext der Investorendebatte dringend stärker reguliert werden sollten. 
Die Presse hat breit berichtet – bspw. FAZ v. 27. März. Allerdings gab es einen ähnlichen Beschluss auch schon 
im Juni 2022 (~ Beleg: Zahnmedizinische Mitteilung) – und auch einen im November 2021 (~ Beleg: Ärzteblatt) 
– sowie einen im Oktober 2020 (~ Beleg ÄrzteZeitung). Und alles blieb ohne Konsequenz. Folglich drängt sich 
die Frage auf, was bei diesem Mal anders sein sollte? Fakt ist, dass die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) 
das Thema 'nicht-ärztliche MVZ-Träger' durchgängig auf der Agenda hat(te), ohne damit bisher substantiell 
zum Bundesgesetzgeber durchgedrungen zu sein. Die lange geforderte Bund-Länder- AG zur MVZ-Regulie-
rung kam nicht zu Stande, weil der Bund keine Notwendigkeit dazu sah (~ 14. Mai 2022: Regierung plant keine 
Arbeitsgruppe zu Investoren-MVZ). Was wiederum die Länder im Sommer veranlasste, eine reine Länder-AG 
zu initiieren. Diese hat seit November 2022 mehrfach getagt – federführend und treibend war hierbei, wie 
auch bei den vorherigen Initiativen, das Land Bayern. Ergebnis ist das jetzt vorgelegte Eckpunktepapier zu 
MVZ-Regulierung, das vor allem bereits bekannte sowie teils schon als nicht umsetzbar bewertete Regulie-
rungsansätze neu aufwärmt. Zusätzlicher Druck soll dadurch erzeugt werden, dass beschlossen wurde, eine 
förmliche Gesetzgebungsinitiative des Bundesrates vorzubereiten. Damit wurde – surprise, surprise: Bayern 
bauftragt. 

 
Was bedeutet das? 
Der Bundesrat ist eine von nur drei Institutionen, die Gesetzgebungsinitiativen starten können. Dazu muss im 
Plenum des Bundesrates ein Einbringungsbeschluss mit absoluter Mehrheit der Länder gefasst werden (~ 
Stimmenverteilung im Bundesrat). Wenn Bayern also beauftragt ist, aus den aktuell vorgelegten Eckpunkten, 
zu denen bereits jetzt einige Länder Sondervoten und Enthaltungen zu Protokoll gegeben haben, einen Geset-
zesentwurf zu kreieren, dann ist noch nicht gesagt, dass dieser den Bundesrat auch glatt passiert. Aber selbst 
wenn: Nächster Schritt wäre die Zuleitung an den eigentlichen Gesetzgeber, den Bundestag, der dann seiner-
seits beginnen wird, an den Formulierungen und Zielen zu schrauben. Die Länder können – so gesehen – nur 
die Behandlung mit dem Thema erzwingen, nicht aber direkt die Inhalte bestimmen. 

 
Aber ohne Frage, der aktuelle GMK-Beschluss bedeutet ein weiteres Ansteigen des Drucks, der ohnehin auf 
dem Thema liegt. Es gab natürlich direkt auch Applaudierende: Internisten | Zahnärzte. Möglicherweise be-
wirkt die entstandene Gesamtsituation, dass die Bundesregierung sich ihrerseits mehr beeilt, einen eige-
nen Vorschlag vorzulegen. Bekanntermaßen ist Minister Lauterbach ja durchaus auf Länderseite, was die 
Haltung zu weiterer Beschränkung nicht- ärztlicher Träger betrifft (~ Das MVZ als Politikum | Ankündigung 
von K. Lauterbach v. 24.12.2022) – allerdings kann er als BMG allein, d.h. ohne Konsens in der Regierung, 
keinen Entwurf veröffentlichen. Und hierbei ist – vor dem Hintergrund aller weiteren Streitigkeiten der drei 
Koalitionsparteien – nicht ganz unrelevant, dass der Koalitionsvertrag kein Regulierungsprojekt zur Inves-
toren-Thematik bei den MVZ vorsieht. 

 
Daher gilt als vorläufiges Fazit: Die GMK hat einen weiteren Stein auf dem politischen Spielfeld gezielt be-
wegt, um Zugzwang zu erzeugen. Bleibt man in der Metapher des Spiels, könnte man aber dennoch konstatie-
ren: Die Figuren befinden sich nach wie vor in der Phase der Spieleröffnung und strategischen Aufstellung. Aus-
sagen über Dauer des 'Spiels' und darüber, ob am Ende jemand (z.B. Investoren als Träger) Matt gehen oder 
ein Remis stehen wird – lassen sich derzeit nach wie vor nicht valide ableiten. Insbesondere besteht kein An-
lass anzunehmen, dass die Ländervorschläge eine 1 zu 1 Umsetzung erfahren. Wirklich lesen müssen die Eck-
punkte daher nur die Akteure des gesundheitspolitischen Berlins. Für die Praktiker in den MVZ vor Ort entfaltet 
der aktuelle GMK-Beschluss keinerlei konkrete Relevanz. 

 

Tagesspiegel Background Gesundheit v. 30.03.2023  
Wie die Länder MVZ-Investoren bremsen wollen  

 

Ärzteblatt v. 28.03.2023 
Gesundheitsminister schnüren Forderungspaket an den Bund 

 

Bayrisches Ministerium f. Gesundheit v. 27.03.2023 
Holetschek: MVZ stärker regulieren – Bayern bereitet im Auftrag der  
Gesundheitsministerkonferenz Bundesratsinitiative vor 

  

https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/gesundheitsminister-fordern-mehr-forschung-zu-impfschaeden-18780707.html?printPagedArticle=true
https://www.zm-online.de/news/detail/laender-fordern-initiative-gegen-imvz-auch-in-der-zahnmedizin
https://www.zm-online.de/news/detail/laender-fordern-initiative-gegen-imvz-auch-in-der-zahnmedizin
https://www.aerzteblatt.de/archiv/222142/Gesundheitsministerkonferenz-Vorschlaege-mit-Signalwirkung
https://www.aerzteblatt.de/archiv/222142/Gesundheitsministerkonferenz-Vorschlaege-mit-Signalwirkung
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Minister-haben-von-Kassenaufsicht-die-Nase-voll-413378.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Regierung-plant-keine-Arbeitsgruppe-zu-Investoren-MVZ-429083.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Regierung-plant-keine-Arbeitsgruppe-zu-Investoren-MVZ-429083.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Regierung-plant-keine-Arbeitsgruppe-zu-Investoren-MVZ-429083.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/180666/umfrage/stimmenverteilung-im-bundesrat-nach-koalitionen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/180666/umfrage/stimmenverteilung-im-bundesrat-nach-koalitionen/
https://www.deutscherpresseindex.de/2023/03/30/bdi-begruesst-vorschlaege-der-gesundheitsministerkonferenz-zur-regulierung-von-mvz/
https://www.zahnaerzteverband-berlin.de/zahnaerzteschaft-begruesst-erneute-und-sehr-klare-positionierung-der-gesundheitsministerkonferenz-gegen-investoren-mvz/
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/2022/12/30/praxis-kompakt-sonderausgabe-was-zum-jahreswechsel-2022-23/#politikum
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/2022/12/30/praxis-kompakt-sonderausgabe-was-zum-jahreswechsel-2022-23/#politikum
https://background.tagesspiegel.de/gesundheit/wie-die-laender-mvz-investoren-bremsen-wollen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/142025/Gesundheitsminister-schnueren-Forderungspaket-an-den-Bund
https://www.stmgp.bayern.de/presse/holetschek-wir-muessen-investorengetragene-medizinische-versorgungszentren-staerker/
https://www.stmgp.bayern.de/presse/holetschek-wir-muessen-investorengetragene-medizinische-versorgungszentren-staerker/
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Presseberichterstattung in Folge der MVZ-Eckpunkte der GMK 
 

Von der Gesundheitsministerkonferenz Ende März ist in nicht wenigen Köpfen hängengeblieben: 'Aah, jetzt ist 
er also da, der Gesetzentwurf zur MVZ-Regulierung… oder zumindest umfängliche inhaltliche Eckpunkte.' Warum 
dieser Eindruck völlig falsch ist, haben wir in der letzten Ausgabe schon erläutert (und auch entsprechend über 
unsere Social Media-Kanäle verbreitet ~ Post aufrufen). Dennoch ist aus analytischer Sicht die Frage, was es 
bedeuten würde, wenn die vorgelegten Länder-Eckpunkte tatsächlich umgesetzt würden, relevant. Hierzu hat 
die ÄrzteZeitung mit dem Medizinrechtler Johannes Kalläne ein gut halbstündiges, sehr hörenswertes Inter-
view geführt, das sich als Podcast aufrufen lässt. Grundtenor des Gespräches ist der Verdacht des Juristen, 
dass "manche dieser Überlegungen nicht bis zu Ende durchdacht worden sind." Thematisiert wird zudem klar, 
dass Profiteure einer wie auch immer gearteten Regionalisierung der Trägereigenschaft vor allem überregio-
nale Klinikkonzerne wären, denen es an lokalen Zugangsmöglichkeiten zum MVZ-Markt nicht mangelt. So, 
dass folglich sogar von einer gewissen Konzentrationswirkung einer solchen Regelung auf einige wenige der 
nicht-ärztlichen Player ausgegangen werden kann – obwohl doch gerade Monopole und Oligopole verhindert 
werden sollten!? 

 
Insgesamt fällt bei der Beobachtung der aktuellen Presselandschaft auf, dass die Berichterstattung etwas di-
verser geworden ist. Soll heißen, dass O-Töne, Erfahrungen und Beiträge, die für einen differenzierteren Um-
gang mit dem Thema 'Investoren in der ambulanten Versorgung' stehen, spürbar mehr Raum bekommen. 
Gutes Beispiel ist der Bildartikel vom 31. März, der unter der fehlerhaften Überschrift, die Lauterbach für die 
GMK-Eckpunkte in Haftung nimmt, immerhin ausführlich auch einen 'Gesundheitsweisen' zu Wort kommen 
lässt, der zum einen erklärt, dass K(Z)Ven durchaus auch aus Eigennutz gegen MVZ ankämpfen und zum ande-
ren klarstellt „Kein Mediziner versteht sich als Wohlfahrtsunternehmen. Ärzte müssen jeden Cent zum Beispiel für 
neue, teurere Röntgengeräte schnellstens reinholen. Aber: Bei Spezialkliniken oder -versorgungszentren verteilt 
sich dieser Druck auf mehr Praxen und Ärzte. Das wirkt eher kostensenkend als preistreibend.“ Diese Darstellung 
ist bemerkenswert, wenn man die bisherige, oft einseitige Boulevard-Berichterstattung zur MVZ- Thematik 
betrachtet. 

 
Der BMVZ versucht hier weiterhin und fortwährend, eine sachorientierte Stimme zu sein, und immer wieder die 
Debatte 'mit Fakten zu belasten'. Dazu gehört die Feststellung, dass der Versorgungsanteil der MVZ im Zahnbe-
reich mit knapp 6 % (Ende 2021) weniger als halb so hoch liegt wie die MVZ-Relevanz in allen anderen human-
medizinischen Fächern (13 % Ende 2021). Gut: Der Anteil von sogenannten Investoren-MVZ ist bei den Zahnärz-
ten mit 27 % aller MVZ deutlich höher als bei den Arztkollegen aller anderen Fachgebiete (Ø < 10 %). Im Ender-
gebnis steht aber ein etwa gleich hoher Anteil der Sitze in MVZ mit Investorenbezug zwischen 1 und 2 Prozent. 
Allerdings ist bei dieser Angabe die teils erhebliche regionale Streubreite zu beachten. So hat Bayern offen-
sichtlich mit Abstand die meisten MVZ-Standorte mit Investorenbezug, die gesamten neuen Länder hinken, 
was das betrifft, dagegen deutlich hinterher. 

 

Bibliomed.Manager v. 11.04.2023 
Interview m. der BMVZ-GF: Wie Lauterbach die schrille Debatte um MVZ befeuert 

 

ÄrzteZeitung | ÄrzteTag-Podcast v. 06.04.2023 
Wer wären die Profiteure einer zusätzlichen MVZ-Regulierung, Herr Kalläne? 

 

BILD-Zeitung v. 31.03.2023 
 Minister Lauterbach kämpft gegen „Gier-Medizin“: Wird mein Arzt jetzt zur Heuschrecke? 

 
  

https://www.linkedin.com/posts/bmvz_lauterbach-k%C3%A4mpft-gegen-gier-medizin-activity-7050831153083076608-uDtU
https://www.bibliomedmanager.de/news/wie-lauterbach-die-schrille-debatte-um-mvz-befeuert
https://www.aerztezeitung.de/Podcasts/Wer-waeren-die-Profiteure-einer-zusaetzlichen-MVZ-Regulierung-Herr-Kallaene-438163.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik/lauterbach-kaempft-gegen-gier-medizin-wird-mein-arzt-jetzt-zur-heuschrecke-83390834.bild.html
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Krankenkassen und ihre Sicht auf die MVZ-Debatte 
 

Wenn im Beitrag 'MVZ als Politikum I' (~ Reiter Nachrichten) die Rede davon ist, dass die Berichterstattung zur 
politisch aufgeladenen MVZ-Debatte differenzierter wird, ist damit auch gemeint, dass sich in ungewöhnlicher 
Klarheit neuerdings auch die Krankenkassen einbringen. Dies unterscheidet die gegenwärtige Debatte tatsäch-
lich von allen früheren – denn die Kassen waren dazu bisher immer auffallend stumm. Nun dagegen hört man 
wie ein relativ gleichförmiges Echo aus mehreren Quellen, das 'per se Investoren ja kein Problem seien, denn 
das Engagement von Kapitalgebern könne versorgungsverbessernde Strukturveränderungen unterstützen.' We-
sentlich seien vielmehr flankierende rechtliche Maßnahmen des MVZ-Betriebs, die störende Aspekte wie die 
befürchtete Leistungpickerei oder die Behinderung der freien Arztwahl durch Trägermonopole konkret verhin-
dern, ohne aber die MVZ-Landschaft mit dem regulatorischen Rasenmäher zu überziehen. 

 
Nach dem AOK Bundesverband, der sich unter der Bedingung begleitender Maßnahmen bereits 2020 für den 
"barrierefreien, geregelten Marktzutritt für Investoren" ausgesprochen hatte (~ in Kurzform hier: Auf Shopping-
tour im Gesundheitswesen; dort Infokasten: 'Nachbesserungen empfohlen'), hatte sich der Verband der Ersatz-
kassen (vdek) im Sommer 2022 eindeutig positioniert und "klar für eine Träger:innen-Vielfalt aus[gesprochen]" – 
eine Veröffentlichung in der Hauspostille erfolgte im Oktober (~ Klarere Regeln für MVZ-Ketten). Darin heißt es 
u.a.: "Die bisherige Vorgabe, die die Gründereigenschaft auf vertragsärztliche Leistungserbringer:innen und Kran-
kenhäuser beschränkt, hat sich als unwirksam erwiesen. (…) Wenn mit geeigneten regulatorischen Maßnahmen 
möglichen Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden kann, sollten Kapitalgesellschaften mit steuerlichem Sitz 
in der EU auch direkt ein MVZ aufbauen oder sich an ihm beteiligen können." Auch hier ist der Tenor also, MVZ 
sollen mit konkreten, zusätzlichen Maßnahmen reguliert, nicht aber einzelne Akteursgruppen ausgeschlossen 
werden. Im Gegenteil. Und nun hat sich der GKV-Spitzenverband geäußert und ein eigenes 8-seitiges Positions-
papier herausgegeben (~ zur Pressemeldung | Papier als PDf öffnen). Und wie in den vorbeschriebenen Veröf-
fentlichungen geht es hauptsächlich darum, dass GKV-Kassen im Gegensatz zu Gesundheitsminister Lauter-
bach den Einstieg von Finanzinvestoren in Arztpraxen nicht verbieten wollen, aber nach strengeren Regeln ru-
fen, bzw. selbige vorschlagen. Die IKK Classic fordert parallel "eine Versachlichung der oft emotional geführten 
Debatte um MVZ und deren Träger." Denn „wichtig sind uns Trägervielfalt und gleiche Chancen für alle Anbieter 
im Wettbewerb.“ Alles in allem sind sich also alle GKV-Kassen weitgehend einig, das Schwarze-Peter-Spiel um 
nicht-ärztliche MVZ-Träger, wie es der bayrische Gesundheitsminister und seine GMK-Kollegen betreiben, so 
nicht mitspielen zu wollen. Das kann in der zu erwartenden parlamentarischen Debatte durchaus einen rele-
vanten Unterschied machen. 

 
Natürlich enthalten alle Kassenpapiere immer auch eine Reihe 'unentspannter' Gedanken, die einem Pra-
xistauglichkeitstest unserer Meinung nach nicht standhalten. So fordert beispielsweise der GKV-Spitzenver-
band die Prüfung der Gründungsvoraussetzungen eines MVZ alle fünf Jahre sowie – mit derselben Zeitspanne – 
die regelmäßige Prüfung aller erworbenen Sitze, daraufhin, ob eine Versorgungsnotwendigkeit weiterhin be-
stünde. Als Ziel wird angeben, nicht länger benötigte Zulassungen – wie bei Vertragsärzten – auch bei MVZ ab-
bauen zu können. „Für die Prüfung ist ein Mindestzeitraum von fünf Jahren vorzusehen, der Planungssicherheit 
erlaubt und folglich nicht bei jeder personellen Änderung eine vollständige Überprüfung erforderlich macht.“ 

 
Es bleibt aber das Fazit, dass die 'Kassen-Papiere' der MVZ-Debatte eine deutlich sachlichere Note geben, als es 
derzeit viele Beiträge aus den Ärzteverbänden tun. Und es lohnt für alle, die sich strategisch-analytisch mit der 
MVZ-Diskussion befassen (müssen), einen Blick jeweils in die Originalunterlagen zu werfen. Denn möglicher-
weise nehmen einige der Kassenvorschläge alternative Lösungen vorweg, die vom Gesetzgeber später im Jahr 
ergriffen werden. Dies scheint auf jeden Fall wahrscheinlicher, als eine Eins-zu-eins-Umsetzung der GMK-Eck-
punkte von Ende März. 

 

Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) v. 11.04.2023 
Positionspapier des Verbandes: Krankenkassen wollen Finanzinvestoren im  
Gesundheitswesen an die Leine nehmen 

 

Pressemeldung ikk classic v. 24.03.2023  
Trägervielfalt bei hoher Transparenz sichern 

 

Ärzteblatt v. 22.03.2023 
Mehr Transparenz, mehr Kontrolle: GKV-Verwaltungsrat für Handlungsrahmen bei MVZ 
 
 
 

  

https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/aktuelles/praxis-kompakt/#tab-id-2-active
https://www.gg-digital.de/2022/11/auf-shoppingtour-im-gesundheitswesen/index.html
https://www.gg-digital.de/2022/11/auf-shoppingtour-im-gesundheitswesen/index.html
https://www.gg-digital.de/2022/11/auf-shoppingtour-im-gesundheitswesen/index.html
https://www.vdek.com/magazin/ausgaben/2022-05/medizinische-versorgungszentren-mvz-regeln.html
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_1595456.jsp
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_1595456.jsp
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/service_1/publikationen/20230403_Positionspapier_MVZ_barrierefrei.pdf
https://www.rnd.de/politik/krankenkassen-wollen-finanzinvestoren-im-gesundheitswesen-an-die-leine-nehmen-YJWVCMJ5QVFONF5HAYQSZX65ZQ.html
https://www.rnd.de/politik/krankenkassen-wollen-finanzinvestoren-im-gesundheitswesen-an-die-leine-nehmen-YJWVCMJ5QVFONF5HAYQSZX65ZQ.html
https://www.ikk-classic.de/information/presse/pressemitteilungen/bundesweit/2023-03-24-Tr%C3%A4gervielfalt-bei-hoher-Transparenz-sichern
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/141908/Mehr-Transparenz-mehr-Kontrolle-GKV-Verwaltungsrat-fuer-Handlungsrahmen-bei-MVZ
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Bundesländer zu MVZ | 
Entschließungsantrag fordert (erneut) MVZ-Regulierung 

 
Am 12. Mai hat der Bundesrat getagt und seine – berühmt ellenlange und themenvielfältige – Tagesordnung 
abgearbeitet. TOP 60 trug die Überschrift: Entschließung des Bundesrates „Schaffung eines MVZ-Regulierungs-
gesetzes.“ Damit haben die Länder Bayern, Rheinland-Pfalz & Schleswig-Holstein zügig umgesetzt, was die 
Gesundheitsministerkonferenz von Ende März bereits vorgesehen hatte (~ Bericht der KW13: ‚Die GMK im Wie-
derholungsmodus | Länderminister fordern strenge MVZ-Regulierung‘). Inhaltlich ist – trotz des aktuellen Bun-
desratsbeschlusses - unserem dazu vor sechs Wochen veröffentlichtem Fazit nichts hinzuzufügen: 

 
„Die GMK hat einen weiteren Stein auf dem politischen Spielfeld gezielt bewegt, um Zugzwang zu erzeugen. Bleibt 
man in der Metapher des Spiels, könnte man aber dennoch konstatieren: Die Figuren befinden sich nach wie vor in 
der Phase der Spieleröffnung und strategischen Aufstellung. Aussagen über Dauer des 'Spiels' und darüber, ob 
am Ende jemand (z.B. Investoren als Träger) Matt gehen oder ein Remis stehen wird – lassen sich derzeit nach wie 
vor nicht valide ableiten. Insbesondere besteht kein Anlass anzunehmen, dass die Ländervorschläge eine 1 zu 1 
Umsetzung erfahren. Wirklich lesen müssen die Eckpunkte daher nur die Akteure des gesundheitspolitischen Ber-
lins. Für die Praktiker in den MVZ vor Ort entfaltet der aktuelle GMK-Beschluss keinerlei konkrete Relevanz.“ 

 
Nach einer Rede der Kieler Gesundheitsministerin Prof. von der Decken (~ zum Nachhören) wurde der Ent-
schließungsantrag an den zuständigen Gesundheitsausschuss überwiesen, der am 31. Mai wieder zusammen-
kommt. D.h. der Antrag dreht jetzt die nächste Runde im Bundesrat. Natürlich macht es einen Unterschied, ob 
ein Thema – wie bisher – ausschließlich auf der Fachebene der Gesundheitsministerkonferenz behandelt 
wurde, oder eben im Plenum des Bundesrates. Entsprechend war der Antrag auch nicht vom Münchner Minis-
ter Holetschek, sondern direkt von Markus Söder unterzeichnet. Dennoch verweisen wir auf das obige Fazit. 
Dies scheint umso valider, als inzwischen seitens des Bundesgesundheitsministerium ein neuer Zeitplan vorge-
legt wurde, in dem das Versorgungsgesetz II – so der Arbeitstitel des Gesetzes, mit dem u.a. die MVZ reguliert 
werden sollen – in das dritte Quartal 2023 geschoben wurde. 

 
Aber ja: Die Frage der MVZ-Regulierung bleibt eine Glaskugel, bei der es wirkliche Garantien, was, wann und 
wie kommen wird, derzeit nicht gibt. Die Länder wünschen sich jedenfalls ausweislich des aktuellen Entschlie-
ßungsantrages, sowohl regionale als auch anteilsmäßige Beschränkungen für MVZ-Träger. Und außerdem die 
Abschaffung der Option nach § 103 Absatz 4a SGB V, dass Vertragsärzt:innen ihren Sitz in MVZ ohne Ausschrei-
bung einbringen können. (Ein Abschaffung der analogen Option für Praxen und BAG – § 103 4b SGB V – sucht man 
im Übrigen in dem Entwurf vergeblich.) Im Weiteren wird ein besonderer Abberufungsschutz für Ärztliche Leiter 
gefordert und natürlich ausführlicher Schilder- und Registerpflichten beschworen. Gefordert wird nicht zuletzt, 
dass „Disziplinarmaßnahmen künftig auch gegen MVZ verhängt werden können und nicht nur gegen Mitglieder 
der Kassenärztlichen Vereinigungen.“ Hierfür soll das SGB V umständlich angepasst werden. Zielführender wäre 
aus unserer Sicht jedoch der Weg, die MVZ gemäß ihres ohnehin bestehenden Teilnahmestatus‘ an der ver-
tragsärztlichen Versorgung zu KV-Mitgliedern – mit allen Rechten und Pflichten – zu machen. Die Unterwerfung 
unter die Disziplinarhoheit der KV wäre dann sogar eine logische und richtige Folge. 

 

Ärzteblatt v. 12.05.2023 
Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein bringen MVZ-Initiative in Bundesrat ein 

 

Bundesrat v. 10.05.2023 
Drucksache 211/23 – „Schaffung eines MVZ-Regulierungsgesetzes“ (PDF) 

 

ÄrzteZeitung v. 09.05.2023, bzw. 12.05.2023  
Bundesrat: Länder drägen auf MVZ-Regulation 
KV Westfalen-Lippe ruft nach Gesetz gegen Investoren-MVZ 

 
 
 
  

https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/aktuelles/praxis-kompakt/praxisorganisation-kompakt-archiv/#tab-id-3-active
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/aktuelles/praxis-kompakt/praxisorganisation-kompakt-archiv/#tab-id-3-active
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/aktuelles/praxis-kompakt/praxisorganisation-kompakt-archiv/#tab-id-3-active
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/personen/DE/laender/sh/decken-kerstin-von-der.html
https://www.bundesrat.de/DE/bundesrat/ausschuesse/g/g-node.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/143049/Bayern-Rheinland-Pfalz-und-Schleswig-Holstein-bringen-MVZ-Initiative-in-Bundesrat-ein
https://www.bundesrat.de/drs.html?id=211-23
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Laender-stimmen-am-Freitag-ueber-Forderungen-zur-MVZ-Regulation-ab-439085.html
https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/KV-Westfalen-Lippe-ruft-nach-Gesetz-gegen-Investoren-MVZ-439219.html
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Verfassungsrechtliche Begutachtung der 
Reformvorschläge & Positionierung des BMG 

 
Passend zur allgemein virulent geführten Debatte hat der Bundesverband der Betreiber von MVZ, der aktuell 
auf seiner Homepage 22 MVZ-Gruppen als Mitglieder angibt (~ zur Mitgliederübersicht), am vergangenen Mitt-
woch (24. Mai) eine Diskussionsveranstaltung durchgeführt, deren Besonderheit – das muss man unbedingt 
hervorheben – vor allem der offene Dialog war, an dem sich u.a. die KV Hessen und das BMG beteiligten. Ergeb-
nis waren durchaus erhellende Nuancen hinsichtlich der Frage, wann mit einer erneuten MVZ-Regulierung zu 
rechnen ist und vor allem: Was deren Inhalte sein werden. Beteiligt war als Teil der Podiumsdebatte mit dem 
BMG auch der BMVZ (~ Veranstaltungshinweis). Eine ausführlichen Debattenbericht liefert der Ärztenachrich-
tendienst (~ „Bevor wir weiter regulieren, brauchen wir gute  Daten“) allerdings nur für registrierte Leser. Alter-
nativ ist auf den unten verlinkten Beitrag im Ärzteblatt zu verweisen. 

 

Unmittelbarer Anlass war die Vorstellung eines Rechtsgutachtens, das – vorgelegt vom Münchener Staatsrecht-
ler Prof. Burgi – zum Ziel hatte, die aktuell vorliegenden Regulierungsvorschläge zur MVZ-Thematik auf ihre 
Grundrechtskonformität und europarechtlichen Grenzen zu hinterfragen. Eine gute Zusammenfassung dieses 
79-seitigen Papiers (~ als Volltext öffnen) bietet die Ärztezeitung (~ MVZ-Reform vor „unüberwindbaren verfas-
sungsrechtlichen Grenzen“) – jedoch auch hier zugangsgeschützt. Kernergebnis des Gutachters ist – nachdem 
sehr viele der von Bundesrat und Ärztekammer vorgebrachten Regulierungswünsche für nicht durchsetzbar 
erklärt wurden – das „nicht grundsätzlich verfassungs- bzw. europarechtlich zu beanstanden, … ein Verbot der 
sog. Konzeptbewerbung im Nachbesetzungsverfahren und (u.U.) ein Verbot der weiteren Teilnahme an der ver-
tragsärztlichen Versorgung bei fehlender Gewährleistung ärztlicher Entscheidungsfreiheit sowie die Überprüfung 
der Versorgungsaufträge hinsichtlich der Kernleistungen [wäre]. Auch (innerhalb eines bestimmten Rahmens) ver-
schärfte Transparenzvorgaben wären grundsätzlich möglich.“ 

 
Im Kontext dieser Ausführungen scheint es umso relevanter, dass der BMG-Staatssekretär Michael Weller (~ 
mehr über) in der anschließenden Podiumsdebatte mehrfach darauf verwies, dass mit der geplanten MVZ-
Regulierung ganz sicher keine Rechtsbrüche verbunden würden, und dass der Jurist Burgi diesbezüglich ja 
sehr deutliche Grenzen aufgezeigt habe. Gleichzeitig stellt der BMG-Mann klar, dass innerhalb des Ministeri-
ums weiter nicht klar sein, welchen regulatorischen Weg man gehen werde – dass also tatsächlich noch nicht 
festgelegt sei, wie das für Herbst angekündigte Versorgungsgesetz II an dieser Stelle aussehen könne. Einig-
keit bestand bei allen Beteiligten hinsichtlich der Notwendigkeit, mehr strukturelle Transparenz zu schaffen. 
(~ Transparenz & Datenanalysen im MVZ-Kontext: Warum ein Strukturregister dringend gebraucht wird). In 
diesem Kontext ließ sich allerdings dem Staatssekretär keine Aussage dazu entlocken, wann mit dem Inkraft-
treten der geänderten ZV-Ärzte/Zahnärzte zurechnen sei – die ja bekanntlich beinhaltet, das bestehende Arzt-
register um eine umfassende Strukturkomponente zu erweitern (~ mehr dazu in der Ausgabe der KW50/2022). 

 

Insgesamt verwiese inhaltlich vieles in dieser Veranstaltung auf das häufig so betitelte ‚Ladurner-Gutachten‘ 
des Spahn’schen BMG vom Dezember 2020, das auch einige der Erkenntnisse von Prof. Burgi zu den rechtli-
chen Grenzen der Regulierung bereits vorweggenommen hatte – und das übrigens auch Grundlage der oben 
erwähnten Weiterentwicklung des Arztregisters ist. (~ Zusammenfassung des BMG-Gutachtens öffnen) Michael 
Weller erklärte auf explizite Nachfrage, dass dieses umfängliche Gutachten, wenn auch vom Amtsvorgänger 
veranlasst, weiter einen hohen Stellenwert bei den Beratungen einnehme. Insgesamt deutet der Auftritt des 
BMG-Vertreters auch in Verbindung mit dem in der Bundestags- SPD für MVZ zuständigen Gesundheitspolitiker 
Mende eine durchaus differenzierte Beratung möglicher Beschränkungen über den Sommer an. Denn anders, 
als als eine gewisse Distanzierung zu den Lauterbach-Tweets von Weihnachten 2022, lässt sich u.E. die fol-
gende, weitgehend wortgetreu wiedergegebene Aussage des MdB Mende nicht interpretieren: ‚Man werde so 
schnell festgelegt, wenn man etwas sage, was vielleicht noch nicht bis zum Ende voll durchdacht sei. Deshalb 
twittere er auch nicht mitten in der Nacht. Man dürfe nicht „einfach einen Stein ins Wasser werfen, sondern der 
Stein muss auch eine gewisse Qualität haben.‘ 

 

ÄrzteZeitung v. 24.05.2023 
Gründung fachgleicher MVZ soll weiterhin möglich sein 

 

Ärzteblatt v. 24.05.2023 
SPD-Gesundheitspolitiker Mende: Investoren-MVZ sollen reguliert, nicht verboten werden 

 

Informationsdienst Wissenschaft v. 20.05.2023 
Medizin für das deutsche Gesundheitswesen - 20 Jahre MVZ 

  

https://www.bbmv.de/mitglieder/
https://www.linkedin.com/posts/bmvz_bmvz-bbmv-bkkdv-activity-7067120998105391105-oWO5
https://www.aend.de/article/223443
https://www.aend.de/article/223443
https://www.bbmv.de/app/download/8109979281/Rechtsgutachten%2BVerfassungs-%2Bund%2Beuroparechtliche%2BGrenzen%2BMVZ-Regulierung.pdf
https://www.bbmv.de/app/download/8109979281/Rechtsgutachten%2BVerfassungs-%2Bund%2Beuroparechtliche%2BGrenzen%2BMVZ-Regulierung.pdf
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/MVZ-Reform-vor-unueberwindbaren-verfassungsrechtlichen-Grenzen-439576.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/MVZ-Reform-vor-unueberwindbaren-verfassungsrechtlichen-Grenzen-439576.html
https://www.bibliomedmanager.de/news/gkv-mann-weller-uebernimmt-wichtigen-posten-im-bmg
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/wp-content/uploads/2023/03/AddOn_Transparenzinitiative_Mrz2023_BMVZ_PM.pdf
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/wp-content/uploads/2023/03/AddOn_Transparenzinitiative_Mrz2023_BMVZ_PM.pdf
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/aktuelles/praxis-kompakt/praxisorganisation-kompakt-archiv/#2022-kw-50
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/wp-content/uploads/2021/06/14_PFB_6-2021_Rechtsrahmen_MVZ.pdf
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Fachgleiche-MVZ-Gruendung-soll-erhalten-bleiben-439622.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/143437/SPD-Gesundheitspolitiker-Mende-Investoren-MVZ-sollen-reguliert-nicht-verboten-werden
https://nachrichten.idw-online.de/2023/05/22/medizin-fuer-das-deutsche-gesundheitswesen-20-jahre-mvz
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Aktuelle Analysen beschäftigen sich 
mit dem ‚Renditedruck‘ in MVZ 

 
Solange kein konkreter Gesetzesentwurf zur MVZ-Thematik vorliegt, ist und bleibt es eine Hochzeit für Veröf-
fentlichungen von allen Seiten, die darauf abzielen, die Debatte zu bereichern, respektive zu beeinflussen. 
Mitte Mai hat sich hierbei die Finanzwende Recherche gGmbH, eine Tochter der vom früheren Grünen-MdB 
Schick mit dem allgemeinen Ziel, „die Finanzlobby in die Schranken zu weisen“ gegründeten ‚Bewegung Fi-
nanzwende‘ (~ direkt zu) eingereiht. Veröffentlicht wurde ein 29-seitiges PDF (~ öffnen) mit dem selbsterklär-
ten Ziel aufzuzeigen, „welche Auswirkungen die Profitlogik von Private-Equity-Investor*innen auf Arztpraxen 
und damit die medizinische Versorgung hat.“ Hauptansatzpunkt der Kritik ist, dass die Investorenlogik die Ei-
genkapitalbasis der MVZ aushöhle. Sprich, dass es sich bei den MVZ-Ketten mit Private- Equity-Beteiligung im 
Hintergrund oft um überschuldete Unternehmen handele, da der Großteil der Übernahmekosten durch Kre-
dite gedeckt werde. Diese Schulden- und Zinslast werden auf die Praxen übertragen und trage daher wesent-
lich zu Kommerzialisierung des Handelns der dort tätigen Mitarbeiter bei. 

 
Die Studie versucht anhand der fünf genauer betrachteten MVZ-Träger (darunter OSG & Kielstein) zu belegen, 
dass allein die Art der kreditbasierten Finanzierung ein Problem sei, da derart überschuldete Praxis-Unterneh-
men immer mit einem Bein in der Insolvenz stünden - auch wenn bestätigt wird, dass es in Deutschland bislang 
„keinen so gelagerten Fall im Bereich der Arztpraxen [gegeben habe]. Allerdings könnte dies angesichts der ge-
nannten Daten nur noch eine Frage der Zeit sein.“ Abgeleitet werden Forderungen nach strengeren Finanzregeln 
für MVZ etwa durch Begrenzung der Kreditaufnahme, um Überschuldungen zu verhindern, sowie eine Begren-
zung konzerninterner Darlehen, wobei auf ähnliche Regeln in Dänemark verwiesen wird. Lesenswert ist die 
Studie auf jeden Fall schon deshalb, weil hier Herausforderungen aus der Finanzwelt, die sich im MVZ-Kontext 
ergeben, nicht allein sozialrechtlich kritisiert, sondern auch aus dem Blickwinkel der Regeln der Finanzwelt 
analysiert werden, ohne selbige absolut zu verteufeln. Ziel, so schreiben die Autoren, ist es, dass 
„gesetzliche Rahmenbedingungen [geschaffen werden], damit private Investitionen im Gesundheitssystem gesell-
schaftlich dienlich sind und kein Risiko für die Patient*innen und die Gesundheitsversorgung darstellen.“ Sorge ha-
ben die Autoren – neben dem Renditedruck - vor Insolvenzen im großen Stil, wenn sich die Erwartungen der In-
vestoren durch veränderte Rahmenbedingungen nicht erfüllen lassen. 

 
Einen dazu verwandten Ansatz verfolgt die ebenfalls im Mai veröffentlichte Studie der ver.di-nahen Hans-
Boeckler-Stiftung, die wir bereits in der letzten Ausgabe (KW19) kurz vorgestellt hatten: MVZ als Politikum | Wer 
aktuell Was? und Warum? über MVZ zu sagen hat. Der Kostendruck – so das Kernargument der Autoren – wirke 
sich negativ auf Arbeitsbedingungen und Löhne aus. „Grundsätzlich sind MVZ absolut sinnvoll, doch sie dürfen 
nicht kommerziellen Interessen unterworfen sein,“ erklärte die Leiterin des ver.di-Bereichs Gesundheitspolitik 
bereits im März 2023. (~ Quelle) In der aktuellen Studie, die als 120-seitiges PDF daherkommt (~ öffnen) wird 
berichtet, dass „viele nichtärztliche Beschäftigte über schlechte Bezahlung und Arbeitsverdichtung mit vielen 
Überstunden [klagen]. Oft verdienten sie weniger als bei einer vergleichbaren Tätigkeit im Krankenhaus … Nur 
selten werde nach Tarifvertrag bezahlt – selbst wenn das Medizinische Versorgungszentrum einem Krankenhaus 
gehört und dort ein Tarifvertrag gilt.“ Großes Handicap der Studie ist jedoch, dass sie sich auf lediglich 85 Onli-
nefragebögen von MVZ-Mitarbeitern, darunter Ärzte sowie Nichtärzte stützt. Angesichts von aktuell 26 Tsd. in 
MVZ tätigen Ärzten und einem Vielfachen an ebensolchen MFA liegt also die Beteiligungsquote deutlich unter-
halb von 0,1 Prozent. Die Studie ist damit weder repräsentativ noch belastbar. Folgerichtig widmet sich ein 
Großteil des Berichtes auch der allgemeinen Beschreibung und Zusammenfassung bisheriger Entwicklungen 
bzw. Studien und Berichten Dritter, worin dann doch wieder ein gewisser Wert dieser ‚Branchenanalyse‘ liegt. 

 

Tagesschau.de v. 16.05.2023 
Investitionen in Arztpraxen Gewinn für Investoren, Risiko für Patienten 

 

Verdi.de v. 16.05.2023 
Hoher Kostendruck in MVZ (Branchenanalyse der Hans-Boeckler-Stiftung) 

 

Finanzwende.de v. 16.05.2023 
Rendite vor Patientenwohl: Neuer Bericht über Private-Equity-Investments in Arztpraxen 

 
 
 
  

https://www.finanzwende.de/ueber-uns/aktuelles/rendite-vor-patientenwohl/
https://www.finanzwende-recherche.de/profite-vor-patientenwohl_private-equity-beteiligungen-an-arztpraxen-in-deutschland/
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/praxisorganisation-kompakt-archiv/#2023-kw-19
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/praxisorganisation-kompakt-archiv/#2023-kw-19
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/praxisorganisation-kompakt-archiv/#2023-kw-19
https://gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/mein-arbeitsplatz/mvz/%2B%2Bco%2B%2Be67f32c6-cdfc-11ed-8d27-001a4a160111
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008615/p_fofoe_WP_288_2023.pdf
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/arztpraxen-private-investoren-100.html
https://gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/mein-arbeitsplatz/mvz/%2B%2Bco%2B%2B37e4a14e-f3e3-11ed-a898-001a4a160110
https://www.finanzwende.de/ueber-uns/aktuelles/rendite-vor-patientenwohl/
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Das MVZ als Gesetzgebungsobjekt | Versorgungsgesetz I + II 
 

Wie weiter oben und im Reiter 'Was sonst noch relevant ist' ausgeführt, hat das BMG Anfang des Sommers ei-
nige konkrete Initiativen vorgelegt, sowie im Weiteren das zuletzt für Herbst angekündigte MVZ-Regulierungs-
projekt implizit auf das Jahr 2024 verschoben. Diese Verschiebung war eine absehbare, da logische und not-
wendige Folge der Priorisierung anderer BMG-Projekte sowie der Einsicht, dass Gesetzgebungsverfahren nun 
einmal dauern. Aus ambulanter Sicht soll weiterhin zunächst das Versorgungsgesetz I – neu GVSG – verabschie-
det und erst im Anschluss das Versorgungsgesetz II angegangen werden. Somit bleibt für alle direkt und indi-
rekt Betroffenen unklar, was das BMG konkret bezüglich der MVZ-Regulierung vorhat. Allerdings ist davon aus-
zugehen – wie die BMVZ-Analyse von Mitte Juni darlegt – dass auch das BMG selbst das – Stand diesen Sommer 
– nicht so wirklich weiß. 

 
Dagegen bietet der zugängliche Referentenentwurf zum Versorgungsgesetz I einen kleinen, sehr konkreten 
Lichtblick. Im Kontext der Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Kommune soll unter anderem die 
Gründung kommunaler MVZ vereinfacht werden – ein Ansinnen, das genau so seinerzeit auch schon im Koa-
litionsvertrag festgeschrieben wurde. Ausweislich der Entwurfsbegründung zielt die "die Änderung … auf 
eine Erleichterung der Zulassungsvoraussetzungen für medizinische Versorgungszentren (MVZ) in der Rechts-
form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) insbesondere für Kommunen." Wobei bemerkenswert 
die letzten drei Wort sind – da die vorgeschlagene Anpassung tatsächlich alle MVZ GmbHs positiv adressiert, 
und eben nicht nur kommunal getragene. 

 
D.h. mittels des Türöffners 'kommunales MVZ' sollen für alle als Kapitalgesellschaft organisierten MVZ die Be-
dingungen, zu denen eine Bürgschaft als Betriebsvoraussetzung hinterlegt werden muss, erleichtert werden, 
indem die real schon immer schwierige Forderung, eine in der Höhe unbeschränkte Bürgschaft abgeben zu 
müssen, unmissverständlich beschränkt werden soll. "Die konkrete Höhe der zu übernehmenden Bürgschaft 
kann damit an die Umstände des Einzelfalls bzw. am jeweiligen Sicherungsbedürfnis der [Institutionen] aus-ge-
richtet werden. Hierbei können etwa die Anzahl der Arztstellen, die vorliegenden Facharztausrichtungen und die 
durchschnittlichen Regressbeträge der vertretenen Fachgruppen, der Honorarumsatz des MVZ sowie der Umsatz 
an verordneten Arznei- und Heilmitteln berücksichtigt werden." 

 
Käme diese Änderung, wäre das eine zwar kleine, aber dennoch feine Optimierung der MVZ-Betriebsvorausset-
zung, die zahlreiche Ärzte und Kliniken als MVZ-Betreiber mental, aber größtenteils auch real bei den Bereitstel-
lungsgebühren für die hinterlegten Bürgschaften entlasten wird. Erinnert sei aber daran, dass sich das GVSG 
zunächst noch in einem Vorstadium der parlamentarischen Diskussion befindet und insoweit noch viel passie-
ren oder geändert werden kann, bevor die hier vorgestellte Änderung Geltung erlangen wird. 

 
BMVZ-Analyse v. 23.06.2023 
Das MVZ als Politikum: Wie ist der Stand im Juni 2023? 

 

ÄrzteZeitung v. 14.07.2023 
Um die Regelungen im GVSG wird koalitionsintern noch gerungen 

 
 
 
  

https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/#tab-id-2-active
https://www.bmvz.de/2023/06/23/das-mvz-als-politikum-wie-ist-der-aktuelle-stand-im-juni-2023/
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Um-die-Regelungen-im-GVSG-wird-koalitionsintern-noch-gerungen-441205.html
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Gesetzgebungsaktivitäten des BMG | 
Große Pläne und Verschiebung der MVZ-Regulierung 

 
Das BMG unter Karl Lauterbach bleibt weiter schwer berechenbar. Ende April gab es die Meldung: 'Gesundheits-
ministerium verschiebt Zeitpläne für Gesetzesvorhaben' (~ Quelle). Gut zwei Monate später, Anfang Juli wurde 
nun getitelt: 'Lauterbach kündigt zahlreiche Gesetzesinitiativen an.' (~ Ärzteblatt v. 5. Juli) Völlig zu Recht drängt 
sich der Eindruck auf, dass sich in der Zwischenzeit nicht so richtig was bewegt hat, und – wie so oft – geht es 
ums Geld. Zwar kursieren inzwischen aus dem Hause Lauterbach mehrere ausformulierte Gesetzesentwürfe. 
Allerdings wurde dieser ausgerechnet beim uns besonders interessierenden Versorgungsgesetz I offensichtlich 
von anderen Ministerien 'durchgestochen' – die Freigabe durch den Finanzminister steht hier nach wie vor aus. 
Das BMG war durch diese Vorgänge jedoch in Zugzwang, was die ungewöhnlich epische Ankündigung, welche 
Gesetze das BMF grundsätzlich in der Pipeline habe, nachvollziehbar erklärt. 

 
Aber kurz auf Anfang: Was wurde konkret angekündigt - nachdem bisher in 2023 gerade mal drei Gesetzge-
bungsverfahren verbindlich angefasst wurden (Pflegeentlastungsgesetz + UPD-Gesetz + ALBVVG)? In einer Er-
klärung gegenüber dem Gesundheitsausschuss des Bundestages hat Minister Lauterbach am 5. Juli bekanntge-
geben, dass zwischen September 2023 und Sommer 2024 insgesamt 14 "große Gesetzgebungsvorhaben" in An-
griff genommen werden sollen. Davon sollen sechs noch in der zweiten Jahreshälfte 2023 ausführlich diskutiert 
werden. Acht weitere sind für die erste Jahreshälfte 2024 vorgesehen. Demnach sollen im Herbst zunächst ne-
ben der Krankenhausreform, ein Gesetz zur hochschulischen Pflegeausbildung, ein Cannabisgesetz, ein weite-
res Digitalgesetz, das überfällige Gesundheitsdatennutzungsgesetz sowie das sogenannte Versorgungsgesetz I 
zur Stärkung der Kommunen in der Gesundheitsversorgung in die Debatte gebracht werden. Zu all diesen 
Punkten wurde ein erster Referentenentwurf auch vor der Sommerpause –[mit der beschriebenen Besonder-
heit beim Versorgungsgesetz I] – bereits veröffentlicht. 

 
Cannabisgesetz (~ mehr) - Digitalisierungsbeschleunigungsgesetz (~ mehr) – Gesundheitsdatennutzungsge-
setz (~ mehr) – Versorgungsgesetz I (~ mehr im Reiter 'Nachrichten') – Pflegestudium-Stärkungsgesetz (~ 
mehr) – Krankenhausreform (~ mehr) 

 

Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass das sogenannte Versorgungsgesetz II, mit dem weiterführende 
Beschränkungen des MVZ-Rahmens geplant sind, auf 2024 verschoben und damit in der Priorität herabgestuft 
wurde. Nimmt man als Ausgangspunkt den Lauterbach-Tweet vom 24.12.2022 (~ mehr), gemäß dem er noch im 
ersten Quartal 2023 ein Gesetz zur MVZ-Regulierung vorlegen wollte, summieren sich die zwischenzeitlichen 
Verschiebungen auf über ein Jahr. Man darf gespannt sein, was diese erneute Verschiebung für die im ersten 
Halbjahr 2023 recht heiß gelaufene Debatte bedeutet: Vielleicht ja sogar eine Atempause und die Chance, tat-
sächlich einmal konstruktiv über den Rechtsrahmen der MVZ zu reden … 

 

Apotheke Adhoc v. 06.07.2023 
14 Vorhaben in der Pipeline: Lauterbach - Jeden Monat ein Gesetz (PDF) 

 

ÄrzteZeitung v. 03.07.2023 
Wochenkolumne aus Berlin: Lauterbach entdeckt die Kommune 

 
 
  

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/142790/Gesundheitsministerium-verschiebt-Zeitplaene-fuer-Gesetzesvorhaben
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/144410/Lauterbach-kuendigt-zahlreiche-Gesetzesinitiativen-an
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_26320.html
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_26088.html
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_26226.html
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_26470.html
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_26431.html
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_26432.html
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/#tab-id-1-active
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_26363.html
https://www.tagesschau.de/inland/krankenhausreform-einigung-100.html
https://www.bmvz.de/2022/12/30/praxis-kompakt-sonderausgabe-was-zum-jahreswechsel-2022-23/#politikum
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/politik/lauterbach-jeden-monat-ein-gesetz/
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Die-Glaskuppel-Lauterbach-entdeckt-die-Kommune-440802.html
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Die Debatte als Thema der Publikumsmedien 
 

Auf Bundesebene ist derzeit politische Sommerpause – uneingeschränkt spürt man das auch bei der MVZ-The-
matik. Nachdem es im Frühjahr 2023 wirklich viele Wortmeldungen und Veröffentlichungen gegeben hat, war 
die nach langem Vorlauf am 16. Juni erfolgte Verabschiedung der Bundesratsentschließung zu MVZ (~ mehr 
Infos) der vorläufig letzte Akt offizieller Akteure. Aus Sicht der betroffenen MVZ ist die nun eingetretene Ruhe 
natürlich genauso wenig hilfreich, wie die aufgeregte Debatte zuvor. Denn die Ankündigung einer restriktiven 
Gesetzgebung bleibt weiter aktiv im Raum. Nur dass sich die Debatte in die Publikumsmedien verlagert – hier 
als Gegensatz zu gesundheitspolitischen Fachmedien gemeint. Sie erreicht dort die allgemeine Öffentlichkeit 
bei gleichzeitig noch weiterem Substanzverlust, was die Inhalte betrifft. 

 
Im einem Feature des Deutschlandfunks erklärte Karl Lauterbach Ende Juni wörtlich auf die Frage, warum er 
bei den MVZ regulieren wolle: "Zum einen ist es dann oft so, dass es zu einer Rosinenpickerei der Patienten 
kommt. Das heißt, die Zentren konzentrieren sich auf besonders lukrative Patienten … Zum Zweiten: Es wird dann 
oft eine Medizin gemacht, die Gewinne abwerfen muss. Das heißt, es wird relativ billig praktiziert und diese billige 
Art zu praktizieren, die geht halt nur, wenn ich also die Patienten vorselektiere oder bestimmte Formen der Be-
handlung in den Vordergrund stelle, die gewinnträchtig sind, da sind die investorenbetriebenen MVZ ein Problem." 
(~ Quelle | Minute 11) Sein baden-württembergischer Amtskollege Manne Lucha sekundiert in einem anderen 
Radiobeitrag – ebenfalls ohne Ansatz von Differenzierung: "Von Investoren betriebene MVZ dienen vorrangig den 
Interessen der jeweiligen Kapitalanleger. Hier gibt es Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge und natür-
lich spielen diese Interessen auch auf die Versorgungsebene, das heißt, Finanzinvestoren nehmen Einfluss auf Ver-
sorgung und das ist ein großes Risiko auch für die Integrität und Qualität von medizinischen Einrichtungen." (~ 
Quelle | Minute 22) 

 

Es sind genau diese beständigen Wiederholungen allgemeiner Behauptungen, gemischt mit gefährlichen Halb-
wissen – auch und gerade in den Publikumsmedien – die mittlerweile relativ durchschlagend dafür sorgen, 
dass die MVZ-Debatte in und von der Mitte der Bevölkerung geführt wird. In der Folge gewinnen bloße Schlag-
worte und Überschriften in dem Maße an Durchschlagskraft, wie die differenzierte Betrachtung von Fakten 
noch weiter in den Hintergrund gedrängt wird. Oder, wie es ein Journalist mal pointiert ausgedrückt hat: 'Per-
manenz x Redundanz = Scheinevidenz'. 

 
Im Ergebnis werden singuläre Ereignisse rund um MVZ, bzw. den Betrieb einzelner MVZ betreffend, von den 
Nachrichtenredaktionen zwanghaft in den Kontext der 'Investorenproblematik' gestellt. Beispielhaft zeigt dies 
etwa ein PlusMinus-Bericht vom 31. Mai, in dem die bloße Größe eines vertragsärztlichen(!) MVZ-Verbundes 
dazu ausreicht, diesen in die Investorenecke zu stellen (~ zur ARD Mediathek). Oder der Bericht in der Thürin-
ger Allgemeinen, der mindestens in seiner Überschrift den planmäßigen Ausstieg des ärztlichen Gründers der 
Erfurter Kielstein-MVZ ein Jahr nach dem Einstieg einer Investorengruppe unmittelbar mit staatanwaltlichen 
Ermittlungen in Bezug setzt: Arzt und Unternehmer verlässt Kielstein-Geschäftsführung – Ermittlungen laufen. 
Als Gegenmodell wird dagegen – wie hier durch die hessische Lokalpresse – unkritisch das Modell des kommu-
nalen MVZ dargestellt: Mehr Ärzte braucht das Land: Staatsminister besuchte MVZ in Schwarzenborn. 

 

Diese Art der Berichterstattung hat Einfluss auf die Debatte und trägt sukzessive dazu bei, die Stimmung in Ge-
sellschaft und Lokalpolitik zu verändern. D.h. sie ist relevant, wenn im Winter die MVZ-Debatte auf der politi-
schen Ebene in eine neue Runde gehen wird. Diesbezüglich sagte Lauterbach im Übrigen im Deutschlandfunk: 
"Wir werden da etwas aushandeln, aber das Gesetz wird schnell kommen, wird gut kommen. Bund und Länder 
ziehen hier am gleichen Strang." (Minute 28) – während der SWR2-Beitrag mit dem dazu etwas widersprüchli-
chen Fazit schließt: "Die Bundesländer haben in einer Bundesratssitzung am 16. Juni den Entschließungsantrag 
für ein MVZ-Regulierungsgesetz gebilligt. Ein klarer Auftrag an den Bundesgesundheitsminister, ein Gesetz zu er-
arbeiten, das die Investoren stärker kontrolliert. Doch bis es kommt, werden Jahre vergehen." (Minute 27). Die 
Wahrheit wird mit einiger Wahrscheinlichkeit in der zeitlichen Mitte dieser beiden Prognosen liegen – siehe 
auch die BMVZ-Analyse: Das MVZ als Politikum v. Juni 2023. 

 

SWR2 Wissen v. 28.06.2023 (Radiofeature 28 Minten)  
Geschäftsmodell Arztpraxis – Investoren im Gesundheitsmarkt 

 

Deutschlandfunk v. 26.06.2023 (Radiofeature 32 Minuten)  
Investoren kaufen Arztpraxen: Gesundheit als lukratives Geschäft 

  

https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/23/1034/1034-pk1.html%3Bjsessionid%3D4B62A89AD061AB88C18DF12DA8CFBA2A.1_cid365?nn=4732016&top-8
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/23/1034/1034-pk1.html%3Bjsessionid%3D4B62A89AD061AB88C18DF12DA8CFBA2A.1_cid365?nn=4732016&top-8
https://www.deutschlandfunkkultur.de/finanzinvestoren-kaufen-arztpraxen-100.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/geschaeftsmodell-arztpraxis-investoren-im-gesundheitsmarkt-swr2-wissen-2023-06-28-100.html
https://www.ardmediathek.de/video/plusminus/mvz-arztpraxen-als-renditeobjekte/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3BsdXNtaW51cy9lZTkwODVkMi1kNWE2LTRiMDEtOTdiZi1iYzYxZmRkNTNjZjc
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ruecktritt-mvz-kielstein-ermittlungen-abrechnungsbetrug-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ruecktritt-mvz-kielstein-ermittlungen-abrechnungsbetrug-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ruecktritt-mvz-kielstein-ermittlungen-abrechnungsbetrug-100.html
https://www.hna.de/lokales/schwalmstadt/schwalmstadt-ort68394/mehr-aerzte-braucht-das-land-staatsminister-besuchte-mvz-in-schwarzenborn-92429367.html
https://www.hna.de/lokales/schwalmstadt/schwalmstadt-ort68394/mehr-aerzte-braucht-das-land-staatsminister-besuchte-mvz-in-schwarzenborn-92429367.html
https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/2023/06/23/das-mvz-als-politikum-wie-ist-der-aktuelle-stand-im-juni-2023/
https://www.swr.de/swr2/wissen/geschaeftsmodell-arztpraxis-investoren-im-gesundheitsmarkt-swr2-wissen-2023-06-28-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/finanzinvestoren-kaufen-arztpraxen-100.html
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Neue Gutachten – alte Fronten … 
Wer zuletzt Was und Warum gesagt hat 

Pünktlich zu September war auch bei der MVZ-Debatte die Sommerpause vorbei. Und so ging es mit dem in 
altbekannter Schwarz-Weiß-Manier daherkommenden Schlagabtausch Pro und Kontra Investoren munter 
weiter. Gleichwohl der BMVZ gerade wegen dieser Wiederholungsschleife ein ‚Neues Denken in der MVZ-De-
batte‘ forderte und meint, wer Ärzte als Gründer will, sollte Ärzte auch in den Fokus stellen (Beitrag im Obser-
ver Gesundheit v. 22.09.2023). Denn: „Es ist nach 20 Jahren MVZ-Realität an der Zeit, dass § 95 SGB V endlich 
vom Fokus auf die MVZ-Gründung gelöst und normativ die MVZ- Weitergabe zu einem regulativen Mittelpunkt 
gemacht wird. Denn werden die Ärzt:innen, die heute bereit sind, unternehmerische Verantwortung zu tragen, … 
weiter allein gelassen, braucht sich … niemand wundern, warum fachfremde Investoren so leichtes Spiel ha-
ben.“ Aber parallel läuft dennoch auch eine ‚Wiederholung des Programms‘ des ersten Halbjahres. 

So veröffentlichte die KZBV am 21. September ein neues Gutachten von Prof. Sodan (der bereits zwei für die 
Zahnärzte verfasst hat), das sich explizit als Gegengutachten zu der vom BBMV (~ mehr über) im Mai 2023 vor-
gelegten Einschätzung zur Verfassungswidrigkeit vieler Regulierungsvorschläge versteht. Es mag vor diesem 
Hintergrund kaum überraschen, dass als Fazit gezogen wird, dass die im Mai „von Prof. Burgi vorgetragenen 
Argumente und Ergebnisse nicht haltbar sind.“ (~ KZBV v. 21.09.2023: Kernaussagen der rechtswissenschaftli-
chen Stellungnahme | PDF). Zur Erinnerung, im Auftrag des BBMV war Prof. Burgi zu der Erkenntnis gekom-
men, dass die meisten der „Verbotsvorschläge … an unüberwindbare verfassungs- bzw. europarechtliche Gren-
zen [stießen].“ (~ zum Gutachten) An dieser Stelle kann also ein Patt festgestellt werden, mit dem die Debatte 
nicht um einen Zentimeter weiter gekommen ist. Passend dazu erklärte Lauterbach im Kontext des Apothe-
kentages vom 27. September (~ im Stream nachhörbar | ab 1:28:10) – ebenfalls ohne jeden Neuigkeitswert, 
dass er u.a. bei den MVZ ‚überzogene Ökonomisierung‘ in Form von Investoren-MVZ erkenne, die ‚mit hohen 
Gewinnen die Versorgung in der Tendenz verschlechtern‘, was man unterbinden wolle. Das Portal Apotheke 
Adhoc kommentierte diesen Part lapidar mit den Worten: „Preisschraube bei Generika überdreht, überzogene 
Ökonomisierung – Krankenhaus, Investoren-MVZ ... Lauterbach spult sein Programm runter. Keine Kapitalinte-
ressen bei Praxen, Versandhandel wolle er nicht ausweiten.“ (~ Quelle) 

Einen Tag zuvor, am 26. September, gab Prof. Dr. Wigge im Auftrag einer Firma, die selbst Unternehmensbeteili-
gungen im Gesundheitswesen hält und somit ebenfalls intentional vorbelastet ist, eine Pressekonferenz, die vor 
kontraproduktiven Einschränkungen bei MVZ-Investoren warnte. Das Gutachten, bzw. die Kurzfassung davon, 
ist aber insofern relevant, als es sich konkret und hochaktuell an den Forderungen, wie sie vom Bundesrat im 
Juni 2023 offiziell erhoben wurden, abarbeitet. Es schließt mit der Kritik, dass „soweit in dem Antrag … die Rede 
davon ist, dass die Vorschläge nicht auf „eine Diskriminierung bestimmter Versorgungsformen“ hinauslaufen, … 
genau dies zu konstatieren“ sei. Denn „letztendlich [würden die] … aufgestellten Forderungen zur Begrenzung 
von MVZ zu einer unverhältnismäßigen und einseitigen Einschränkung der Gründungsberechtigung für Kranken-
häuser, die einem gesetzlichen Verbot gleichkommen.“  

Dieser Befund ist sachlich zu teilen und entspricht in vielen Punkt der Sichtweise, die der BMVZ ebenfalls ein-
nimmt. Womit aber letztlich nur erneut bewiesen wurde, dass es eben primär eine Frage des politischen Wil-
lens und Wollens ist, wie das BMG und die amtierende Koalition mit der MVZ-Frage umzugehen gedenkt. Nicht 
ohne Relevanz ist daher, dass Michael Weller, zuständiger Abteilungsleiter im BMG und in der Frage quasi die 
‚rechte Hand‘ von Lauterbach am 17. Oktober bei einer Konferenz erklärte: „Wir wissen, dass wir hier verfas-
sungsrechtliche Probleme haben und, dass wir hier berufsrechtliche Probleme haben. Aber wir werden den Rah-
men so weit wie möglich ausschöpfen, damit iMVZs so weit wie möglich eingegrenzt werden können.“ (~ Quelle) 

Am Ende entscheidet der Gesetzgeber, also das Parlament – und diesem kommen dabei weitreichende Befug-
nisse zu– den Rechtsrahmen neu zu setzen. Und ob dann jemand dagegen klagen … und möglicherweise Er-
folg haben wird, steht noch einmal auf einem ganz anderen Blatt. (~ ÄrzteZeitung v. 26.05.2023 | Frau Stauch-
Eckmann, werden Ihre Mitglieder gegen neue MVZ-Regeln klagen?) Derzeit gilt, dass die Debatte, was, wann 
und mit welcher Schärfe an MVZ-Regulation eingezogen werden wird, weiterhin als relativ offen gelten muss. 

Medical Tribune v. 17.10.2023 
Gutachter warnt vor kontraproduktiven Beschränkungen für MVZ-Investoren 

ZWP online (Zahnarzt – Wirtschaft – Praxis) v. 17.10.2023 
Gutachten zu investorengetragenen Medizinischen Versorgungszentren 

(BMVZ im) Observer Gesundheit v. 22.09.2023  
Neu denken in der MVZ-Debatte 

https://observer-gesundheit.de/neu-denken-in-der-mvz-debatte/
https://observer-gesundheit.de/neu-denken-in-der-mvz-debatte/
https://www.bbmv.de/
https://www.kzbv.de/zusammenfassung-stellungnahme-gefahrdung.download.7caf2c0c4874f45215795eda1619d0de.pdf
https://www.kzbv.de/zusammenfassung-stellungnahme-gefahrdung.download.7caf2c0c4874f45215795eda1619d0de.pdf
https://www.bbmv.de/positionen/rechtsgutachten-mvz-regulierung/
https://www.youtube.com/watch?v=FjY4SAHVRe4&t=5309s
https://www.youtube.com/watch?v=FjY4SAHVRe4&t=5309s
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/politik/jetzt-live-lauterbach-beim-dat/
https://www.aend.de/article/225620
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Frau-Stauch-Eckmann-werden-Ihre-Mitglieder-gegen-neue-MVZ-Regeln-klagen-439587.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Frau-Stauch-Eckmann-werden-Ihre-Mitglieder-gegen-neue-MVZ-Regeln-klagen-439587.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Frau-Stauch-Eckmann-werden-Ihre-Mitglieder-gegen-neue-MVZ-Regeln-klagen-439587.html
https://www.medical-tribune.de/meinung-und-dialog/artikel/am-ende-der-vorfahrtstrasse
https://www.zwp-online.info/zwpnews/wirtschaft-und-recht/statements/gutachten-zu-investorengetragenen-medizinischen-versorgungszentren
https://observer-gesundheit.de/neu-denken-in-der-mvz-debatte/
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FDP-Papier zur MVZ-Regulierung geht auf Distanz zu Lauterbach 
 

Letzten Donnerstag (16. November) hat es in der ‚Causa MVZ‘ einen interessanten, weil unerwarteten Aufschlag 
gegeben, als die FDP-Bundestagsfraktion sich vergleichsweise klar dazu positioniert hat, die „Trägervielfalt in 
der ambulanten Versorgung erhalten“ zu wollen (~ Volltext öffnen | PDF 2 Seiten). Dahinter steckt seitens des 
Koalitionspartners eine diplomatisch, aber dennoch deutlich formulierte Entgegnung zu Lauterbachs Ankündi-
gung, nicht-ärztliche MVZ-Träger streng regulieren zu wollen. „Statt einem pauschalen Ausschluss von Investo-
ren als Träger ist sicherzustellen, dass MVZ jeder Trägerart transparent und qualitätsorientiert einen Beitrag zur 
ambulanten Versorgung leisten können.“ 

 
Eine Aussage die durchaus Assoziationen zu Äußerungen des BMVZ weckt: „Wir brauchen einen Qualitäts-
wettbewerb“ (ÄrzteZeitung | Interview v. 19. Februar 2023). Vielleicht hat aber die FDP auch nur genau zuge-
hört, warum zum Beispiel Investoren-MVZ von den ‚Jungen Allgemeinmediziner‘ (~ JADE) als künftig Be-
troffene nicht absolut kritisch gesehen werden: „Weil MVZ einen Beitrag leisten können, wenn es eine Mangel-
versorgung gibt. Dabei darf es aber keine Monopolstellung der Investoren geben, sodass Sitze aufgekauft wer-
den und die Versorgung für die Patienten schlechter wird. Daher müssen iMVZ von Ärzten geleitet werden, Pati-
enten dürfen nicht selektiert oder ausgeschlossen werden und Gremien müssen dies auch kontrollieren. Und: 
Ärzte müssen immer die Leitung von MVZ innehaben, auch bei iMVZ. Außerdem sollten immer eigenständige 
Ärzte und Ärztinnen den Vorrang haben, wenn es um die Vergabe der Sitze eines MVZ geht.“ (~ Quelle) 

 

Als flankierende Maßnahmen sieht das FDP-Papier zu dieser Ansage passend die „Stärkung und Befähigung der 
(zahn-)ärztlichen Selbstverwaltung bei der Wahrung des Berufsrechtes“ vor. Die Überwachungsfunktion der Kam-
mern solle daher weiterentwickelt werden, um wirksam sowohl elektiven Versorgungsangeboten (‚Rosinen-
pickerei‘) als auch Übergriffen von Trägern auf den ärztlichen Verantwortungsbereich (‚Wahrung der Freiberuf-
lichkeit‘) begegnen zu können. „Wir fordern daher die regelmäßige Überprüfung der Leistungserbringung auf die 
Wahrung der Berufsordnung … mindestens alle drei Jahre.“ Offen bleibt zunächst, wie sich die Liberalen diese 
Prüfung konkret vorstellen. Aber ohne Frage ist dieses Positionspapier eine interessante Bereicherung der aktu-
ellen Debatte … 

 
… und es hat ein bemerkenswertes Timing. Parallel hatte die gerade erst frisch berufene bayrische Gesund-
heitsministerin Judith Gerlach (~ mehr zu) förmlich bekräftigt, den offensiven Kurs ihres Amtsvorgängers Ho-
letschek in der MVZ-Frage fortsetzen zu wollen: „Wir haben auch … für diese Legislaturperiode festgeschrieben, 
dass Bayern eine massive Beschränkung investorengetragener MVZ erreichen will. Die Staatsregierung wird da-
her weiter auf der Umsetzung der beschlossenen Bundesrats-Initiative … zur Regulierung von MVZ bestehen.“ 
 (~ Quelle) Es bleibt also spannend … gleichwohl ist im Moment weiter offen, was (und wann) diesbezüglich als 
Entwurf aus dem Hause Lauterbach zu erwarten ist. Aber das gilt ja in der aktuellen Situation, in der sich die 
Regierungskoalition befindet, gerade mehr oder weniger für jedes Gesetzesvorhaben. 

 

ÄrzteZeitung v. 24.11.2023 
Bericht zum BMVZ-Impulsvortrag auf dem Kongress „Healthcare Tax§Law“ 

 

Ärzteblatt v. 23.11.2023 
Bundesärztekammer und Gerlach dringen auf MVZ-Regelungen 

 

ZM Online v. 20.11.2023 
Neues Positionspapier der Liberalen: FDP will MVZ nicht rigoros beschränken 

 
 
 
 
  

https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2023-11/tragervielfalt-in-der-ambulanten-versorgung-erhalten-versorgung-fur-patientinnen-und-patienten-verbessern.pdf
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/MVZ-Verband-Wir-brauchen-einen-Qualitaetswettbewerb-436623.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/MVZ-Verband-Wir-brauchen-einen-Qualitaetswettbewerb-436623.html
https://www.jungeallgemeinmedizin.de/
https://www.aerztezeitung.de/Kongresse/JADE-Um-Nachwuchs-anzuwerben-muessen-Sie-selbst-zufrieden-sein-443335.html
https://judith-gerlach.de/2_16_Ueber-mich.html
https://www.bayern.de/gerlach-bundesregierung-muss-ausbreitung-von-investorengetragenen-medizinischen-versorgungszentren-rasch-regulieren-bayerns-gesundheitsministerin-traf-sich-mit-vorstand-der-kassenrztlichen-ve/
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Doch-noch-ein-schoenes-Weihnachten-fuer-MVZ-Investoren-444915.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/147589/Bundesaerztekammer-und-Gerlach-dringen-auf-MVZ-Regelungen
https://www.zm-online.de/news/detail/fdp-will-mvz-nicht-rigoros-beschraenken
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Neues zu den Gesetzgebungsplänen des BMG 
 

Es kommt. Es kommt nicht. Es kommt … Das Warten auf die von Minister Lauterbach vor gut elf Monaten so wort-
reich angekündigte MVZ-Reform verlangt Geduld. Derweil bestätigen die jüngst für das Jahr 2022 veröffentlich-
ten Statistiken mit 395 MVZ-Neugründungen allein im Bereich der KBV (zzgl. 230 neuen Z-MVZ) den auf hohem 
Niveau anhaltenden Trend zu immer mehr MVZ. Die Frage, ob die derzeitige Regierung die von so vielen Seiten 
eingeforderte strenge MVZ-Regulierung wirklich in Angriff nehmen wird, ist daher alles andere als trivial. 

 
Kürzlich hat der im Bundesgesundheitsministerium zuständige Abteilungsleiter Michael Weller dazu verlauten 
lassen, dass man beim GVSG – dem BMG-Entwurf, der unter dem Arbeitstitel ‚Versorgungsgesetz I‘ bekannt ist 
– die „Restart“-Taste drücken wolle. Soll heißen: Da es bis heute nicht über die Hürde der koalitionsinternen 
Abstimmung gekommen ist, wird das Gesetz zurückgezogen, teilerneuert und im neuen Jahr ein komplett 
neuer Anlauf genommen. Diese Aussage vom 7. Dezember passt zu den Vermutungen über den weiteren Ver-
lauf, wie sie der BMVZ bereits auf seiner Verbandstagung im September sowie ausführlich schriftlich am 6. No-
vember veröffentlicht hat: Das MVZ als Politikum | Was? Wie? Wann? – Update zur Gesetzgebung. Die ÄrzteZei-
tung gibt in Zitierung des BMG-Mannes Weller weiter an: „Ziel sei es dann, mit dem erweiterten GVSG-Paket in 
einem „sehr überschaubaren Zeitraum“ ins Bundeskabinett zu kommen. Das Gesetz solle „2024 im Bundesgesetz-
blatt stehen.“ (~ Quelle) Bereits zwei Wochen zuvor, am 17. November, hatte Minister Lauterbach bei der 
Hauptversammlung der Bundeszahnärztekammer in ähnlicher Tonlage verlauten lassen, dass er dem ‚Modell 
investorenbetriebener MVZ kritisch gegenüberstünde, und dass neue Regelungen dazu in Arbeit seien.‘ (~ Quelle) 
Wie sich zu diesen Aktivitäten die in der letzten Ausgabe (~ Archiv KW 47) vorgestellte Gegeninitiative der FDP-
Bundestagsfraktion verhält, bleibt eine spannende, aber derzeit offene Frage. Immerhin hat der Koalitions-
partner von Lauterbach hier hochoffiziell und unverblümt erklärt, dass „statt einem pauschalen Ausschluss von 
Investoren als Träger sicherzustellen [sei], dass MVZ jeder Trägerart transparent und qualitätsorientiert einen 
Beitrag zur ambulanten Versorgung leisten können.“ 

 
Also alles, wie gehabt: Eine konkrete Antwort auf die Frage, ob eine MVZ-Gesetz kommt (oder eben nicht), ist 
weiter nicht in Sicht. Die ÄrzteZeitung gibt bezüglich der Inhalte der von Weller am 7. Dezember angekündigten 
MVZ-Gesetzgebung vielsagend zu Protokoll: „Regelungsdetails deutete Weller in seinem – digitalen – Vortrag 
nicht an.“ 

 

ZM Online v. 08.12.2023  
Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz: GVSG, die Zweite! 

 

ÄrzteZeitung v. 24.11.2023 
Doch noch ein schönes Weihnachten für MVZ-Investoren? 

 
 
  

https://www.bmvz.de/2023/11/06/das-mvz-als-politikum-update-november-2023/
https://www.bmvz.de/2023/11/06/das-mvz-als-politikum-update-november-2023/
https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Versorgungsgesetz-BMG-kuendigt-Neustart-mit-weiteren-Inhalten-an-445353.html
https://www.zm-online.de/news/detail/wir-sind-enttaeuscht-von-der-politik
https://www.zm-online.de/news/detail/wir-sind-enttaeuscht-von-der-politik
https://www.bmvz.de/aktuelles/aktuelles/praxis-kompakt/praxisorganisation-kompakt-archiv/#2023-kw-47
https://www.zm-online.de/news/detail/gvsg-die-zweite
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Doch-noch-ein-schoenes-Weihnachten-fuer-MVZ-Investoren-444915.html
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Retrospektive 2023 und aktuelle Wortmeldungen 
 

Zum Jahreswechsel werden, in Anlehnung an die ein Jahr alten Aussagen des Bundesgesundheitsministers 
bezüglich des 'letzten schönen Weihnachtens für i-MVZ', wieder allerlei rhetorische Nebelkerzen geworfen. Als 
prominentes Beispiel wären die bayrische Gesundheitsministerin Gerlach zu nennen, die von Karl Lauterbach 
besagte Regulierung einfordert: „Die aktuelle Untätigkeit der Bundesregierung verschlimmert das Problem noch 
weiter: Seit der Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor einem Jahr, MVZ zu regulieren, zei-
gen Investoren nämlich offenbar ein gesteigertes Interesse an Praxisübernahmen.“ (~ Pressemitteilung v. 19. No-
vember). Beifall hierfür gab es von der Bundesärztekammer: BÄK und Gerlach dringen auf MVZ-Regelungen. 
Wiederholt hatte der BMVZ 2023 dementgegen darauf verwiesen, dass es vielerlei gute Gründe für den Erhalt 
einer diversifizierten Versorgungslandschaft gibt, und dabei konkrete, über Plattitüden hinausgehende Vor-
schläge zur Weiterentwicklung des Normenrahmens gemacht, die eine solide Debattengrundlage für eine bo-
denständige Nachjustierung des Bestehenden bilden, aber – anders als die effektheischenden 'Böller-Argu-
mente' von KVB oder Bundesrat ohne große Knalleffekte daherkommen. 

 
Die Säulen, auf dem die Argumentation des BMVZ beruht, stehen auf einem Fundament einer nun mehr 20-jäh-
rigen Erfahrung mit den Strukturen. Ebendiese Zeitspanne ist der Grund zu fordern, den Kern der Debatte zu 
verlagern. Denn es geht schon lange nicht mehr nur um MVZ-Neugründungen, sondern auch um die Zukunft 
bereits bestehender Einrichtungen. Die Bindung von ärztlichen MVZ-Gründern an ihre vertragsärztliche Tätig-
keit resultiert in ungewollten Konsequenzen. „Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb bisherigen Vertragsärzten 
und Vertragsärztinnen das Recht abgesprochen wird, ihr MVZ weiterzuführen.“ (~ Observer Gesundheit 
22.09.2023) Da diese Möglichkeit verwehrt bleibt, geht mit der Abgabe des Stethoskops für Gründer-Ärzte zu-
meist auch die verzweifelte Suche nach Interessenten einher. Die Verantwortung, das Kapital und das kaufmän-
nische Geschick, die es braucht, um ein MVZ zu übernehmen, bilden eine hohe Einstiegshürde für willige Ärzte. 
In conclusio – analysiert der BMVZ – bleiben oft nur jene Interessenten übrig, die aufgrund ihrer Finanz- und 
Managementkapazitäten von der Politik eigentlich nicht gewollt werden. 

 
Dabei gibt es politisch und juristisch valide Ansätze, Ärzt:innen MVZ-Inhaber die Möglichkeit zu bieten, ihr 
Lebenswerk in die Hände ihrer vormals angestellten Kollegen zu geben, ohne dass diese einen lebensverän-
dernden Kredit aufnehmen müssten. Denn ja, große Strukturen mit vielen Angestellten, die womöglich fach-
übergreifend eine solide Versorgung anbieten können, sind kapitalintensive Unternehmen. Viele dieser Ein-
richtungen sind auf das mutige Engagement von Ärztinnen und Ärzten zurückzuführen. Ebendarum setzt sich 
der BMVZ, mit knapp 25 weiteren Unterstützerverbänden in einem Positionspapier für die Etablierung von 
‚Unternehmen mit gebundenem Vermögen‘ ein (~ Stiftung Verantwortungseigentum | lädt als PDF). Durch die 
neue Rechtsform würden sich Alternativen zur Fortführungen der Einrichtungen ergeben, die dem Grundge-
danken einer pluralistischen Trägervielfalt entgegenkommt. 

 
Ebenfalls wiederholt hatte der BMVZ darauf verwiesen, dass sich die Spruchpraxis der Gerichte, allen voran 
des Bundessozialgerichtes, teils unharmonisch in den von der Politik propagierten Plan einer zukunftssi-
cheren Versorgung einfügt. „Kritisch sind insbesondere die Drei-Jahres-Rechtsprechung des BSG und der Un-
vereinbarkeitsbeschluss zwischen Anstellung und Gesellschafterstellung zu sehen.“ Das Urteil zur Unterschrif-
tenpflicht der ärztlichen Leiter (ÄL) bei der Sammelerklärung (Beitrag dazu in dieser Ausgabe der PRA-
XIS.KOMPAKT) reiht sich in diese Kakofonie ein. Parallel wird jedoch eine klare Definition der Aufgaben der 
ärztlichen Leitung ausgespart. „Die normativ unklare Aufgaben- und Verantwortungsverteilung zwischen 
ärztlicher Leitung und Geschäftsführung belastet die Betroffenen und beschäftigt die Gerichte. […] Die ÄL-
Funktion sollte im Sinne einer kontrollierenden Schutzfunktion weiterentwickelt werden.“ 

 
Konkrete Vorschläge für die Umsetzung, betten sich ein, in den Aufruf des Bundesverbandes MVZ, die Dis-
kussion konstruktiver zu gestalten. Es ist dabei, erklärtermaßen, nicht das Ziel, Befürchtungen zu zerreden. 
So befürwortet der BMVZ die Einführung von Auffälligkeitsprüfungen bezüglich der Leistungsbreite, aber 
bitte für alle Strukturen, sowie insbesondere auch eine Transparenzoffensive bezüglich der vertragsärztli-
chen Strukturen. Alle diesjährigen Beiträge des BMVZ tragen in sich das Plädoyer, nach 20 Jahren, die MVZ 
als integralen und normalen Bestandteil der Versorgung zu erkennen. Denn hinter den politischen Nebel-
kerzen steht unverrückbar über alle bisherigen Gesetzesänderungen die Silhouette einer Stress-bewährten 
Idee, die auch keine neuen Etiketten benötigt. 

 
Oder, wie die BMVZ-Geschäftsführerin Müller in ihrem Meinungsbeitrag in der ÄrzteZeitung schreibt: „Als der 
Virchowbund in den frühen 1990er-Jahren noch eine rein ostdeutsche Vereinigung war, wurde sie von dem Motto 
getragen, dass Ärzte, die in die Niederlassung gezwungen werden, genauso unfrei seien, wie diejenigen die keine 
Wahl hätten, als angestellt tätig zu sein. Soll heißen, wenn wir als Gesellschaft den aktuell tätigen Medizinergene-
rationen nicht (wieder) vorschreiben wollen, wie sie arbeiten sollen, dann stellt die Wahlmöglichkeit der Vertrags-
ärzt:innen, ob und wo, beziehungsweise bei welchem Arbeitgeber sie tätig werden wollen, also auch die Träger-
pluralität und die Existenz von MVZ einen Wert an sich dar. 

https://www.stmgp.bayern.de/presse/gerlach-bundesregierung-muss-ausbreitung-von-investorengetragenen-medizinischen/
https://www.stmgp.bayern.de/presse/gerlach-bundesregierung-muss-ausbreitung-von-investorengetragenen-medizinischen/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/147589/Bundesaerztekammer-und-Gerlach-dringen-auf-MVZ-Regelungen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/147589/Bundesaerztekammer-und-Gerlach-dringen-auf-MVZ-Regelungen
https://observer-gesundheit.de/neu-denken-in-der-mvz-debatte/
https://observer-gesundheit.de/neu-denken-in-der-mvz-debatte/
https://stiftung-verantwortungseigentum.de/fileadmin/user_upload/11_gemeinsames_verbaendepapier_gmgv_231013.pdf
https://stiftung-verantwortungseigentum.de/fileadmin/user_upload/11_gemeinsames_verbaendepapier_gmgv_231013.pdf
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Wenn es dem Minister, dem Bundesrat, der KVB und der BZÄK grundsätzlich darum geht, Wahlmöglichkeiten zu 
erhalten, dann müssen wir als Gesellschaft eine offene Debatte darüber führen, dass wir in der ambulanten Ver-
sorgung unbedingt auch Unternehmertypen brauchen. Menschen also, die bereit und in der Lage sind, wirtschaft-
liche Risiken einzugehen und dauerhaft zu tragen, um so jenen, die das nicht können oder wollen, qualitativ hoch-
wertige Arbeitsplätze zu bieten.“ 

 
Alle Beiträge sind auch im Pressespiegel auf der BMVZ Webseite (~ Link dazu) einsehbar. 

 
 

ÄrzteZeitung v. 19.12.2023 
Gleichlange Spieße für Unternehmen und Vertragsärzte? Bei MVZ noch lange nicht! 

 

LinkedIn-Post des BMVZ v. 21.12.2023 
AMWF bezieht kritische Stellungnahme des BMVZ zur bayrischen MVZ-Studie in seine Bewertung der 'iMVZ-De-
batte' ein 

 

https://www.bmvz.de/aktuelles/praxis-kompakt/publikationen/pressespiegel/
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Gleichlange-Spiesse-fuer-Unternehmen-und-Vertragsaerzte-Bei-MVZ-noch-lange-nicht-445621.html?searchtoken=Sko618zx%2bl4%2fDCUZfRNSz8n1u68%3d&starthit=2
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